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Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen der Gendarmerie und Polizei! 

Foregger - Serini 

Das österreichi�che Strafrechtsänd.erungsgesetz 
samt den wichtigsten Novellen und Nebengesetzen 

Mit einer Einführung und Erläuterungen unter Verwertung und Zitierung des Schrifttums und 
der Rechtsprechung sowie mit Verweisungen auf die einschlägigen Gesetzesstellen 

Z w e i t e Auflage 
Umfang: so. 596 Seiten. Preis: S 140.-, Ganzleinen geb. S 162.-

Die 2. Auflage berücksichtigt alle Änderungen der vergangenen 4 ,Jahre auf strafrechtlichem 
Gebiet; besonders erwähnt seien die Strafgesetznovelle 1963, das Antikorruptionsgesetz (mit 
Erläuterungen der Verfasser) und das Strafänderungsgesetz 1965; auch das neue Weingesetz 

1961 wurde, soweit sein Inhalt strafrechtlich relevant ist, aufgenommen. 
Der Anmerkungsapparat wurde sehr stark ausgebaut, dabei sind die rechtstheoretischen 

Begriffe ausführlich erläutert und die Bezugnahmen auf Judikatur und Literatur wesentlich 

vermehrt worden. 

Auch das Stichwörterverzeichnis, das die Benützung des Werkes sehr erleichtert, wurde er
weitert. Insgesamt ist der Umfang des Bandes um 80 Seiten angewachsen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlung�n oder beim 

VERLAG MANZ, 1014 WIEN, KOHLMARKT 16 

83. WIENER
INTERNATIONALE 

MESSE 
13.-20. März 1966 

TEXTILIEN UND MODE 
Modeschauen - Pelzsalon - Woßhe der 
Maschenmode - Lederwaren - Kunstge
werbe - Spielwaren - Sportgeräteschau 

Kollektivausstellungen der 
Wirtschaftsförderungsinstitute 
Niederösterreich und Tirol 
Eriinderpa villon 

Fre mdenverkehrswerbeschauen: 
Bulgarien, Polen, Rumänien (Messepalast) 

TECHNIK, INDUSTRIE, GEWERBE 
Maschinen - Geräte - Werkzeuge - Bau
messe - Kunststoffe - Tecbnik im Haushalt 

Zweirad-, Zubehör- und Autoservicegeräte
Ausstellung (Messegelände, Halle 5) 

MÖBEL (Messegelände: Nordwesthalle, 
Hallen 23 und 24) -

MÖBELZUBRINGER (Halle 10) 
,, Wien einmal anders" 

(Handelskammer-Pavil Ion) 
LANDWIRTSCHAFT 

Landmaschinenschau mit Vorführungen -
Saatgut - Mastrinderschau - Dünge-Lehr
schau - Sonderschau: "5 Jahre Grüner Plan" 
Weinkost - Nahrungs- und Genußmittel 

Fahrpreise,-mäßigungen fü,- auswärtige Messebesuche,- auf Eisen
bahn- und Autobuslinien. Messeausweise bei den Landeskammem 
der gewerblichen Wirtschaft, den Landes- und Bezir//sbauern
kammern (ausgenommen 1'irol und Vo,-arlbe,-g) und allen durch 
Auahang gekennzeichneten Ve,·liaufsatel/en ( Reisebüros usw.) 

" 
GOI.IATB" 

Sisalläufer und -teppiche 

• gediegen

• strapazfähig

• preiswert

erhältlich in allen Fachgeschäften 

SCHUTZMAIUCE 

HART- UND WEICHFASERSPINNEREI 

l.olleraner, Wüstner & Co. 

MELLAU - VORARLBERG 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 5: DDr. Th. C. Gößweiner
Saiko: Verkehrsstrafrecht, Strafrechtsreform und Integration -
S. 6: Gend.-General Dr. Fürböck - Großes Ehrenzeichen - s. s: 
R. Gusenbauer: Ball der österreichischen Bundesgendarmerie 1966 
- S. 9: Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes - s. 10:
K. Hofmann: Das Kriminologische Museum beim Landesgendar
meriekommando für Niederösterreich - S. 12: N. Rath: Bleibt 
auch ein alkoholisierter Fahrer durch die Meldung des Unfalles 
straflos? - S. 13: F. Ginner: Kriminalphotographie und zentral
perspelctivc - S. 17: Mitteilungen dP.s Oesterreichischen Gendar
meriesportverbandes - o. Klinger: Alle \Varnungen in den \Vind 

geschlagen! - S. 21: G. Kellerer: Falscher Mordalarm 

Der Wilddiehslohl im neuen Strolgeselzenlwurl 
Von Dr. OTTO FISCHER, Sektionschef i. R. des Bundesministeriums für Justiz 

Der Verfasser hat den Aufsatz mit nachstehenden freund
lichen Zeilen eingeleitet: ,,In der Annahme, daß der bei
liegende Aufsatz die Leser Ihrer, von mir seit -ihrem Erschei
nen mit großem Interesse studierten, sehr geschätzten Zeit
schrift nicht nur interessieren, sondern auch dienstlich fördern 
dürfte, übermittle ich Ihnen eine Ausfertigung zum Abdruck. 
Der Gegenstand ist im Hinblick auf die vor kurzem veröffent
lichte Mitteilung des Bundesministers für Justiz, wonach der 
Strafgesetzentwurf nach dem Zusammentritt des neugewähl
ten Parlaments diesem zugeleitet wird, besonders aktuell, soll 
aber auch, wie schon bisher, unsere braven Gendarmeriebeam
ten weiterhin zur Unterstützung aller Bemühungen der Wilde
rerbekämpfung anspornen." 

Wie bei allen Vermögensdelikten, ist auch beim Dieb
stahl für die Beurteilung der Tat als Verbrechen oder als 
Uebertretung und damit auch für die Strafandrohungen 
neben anderen Merkmalen der Wert der „um des Vorteils des 
Täters willen aus eines anderen Besitz ohne dessen Ein
willigung entzogenen fremden beweglichen Sache" von 
maßgeblicher Bedeutung. Seit der Strafgesetznovelle 1963 
macht der Betrag von mehr als 2500 S den Diebstahl zum 
Verbrechen, das vom Landes- bzw. Kreisgericht mit schwe
rem Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahr, bei er
schwerenden Umständen zwischen einem und fünf Jahren, 
zu bestrafen ist. Beträgt der Wert der gestohlenen Sache 
weniger als 2500 S, wird die Tat als Uebertretung vom 
Bezirksgericht mit einfachem oder strengem Arrest bis 
zu sechs Monaten geahndet. 

Das alte Anliegen der Jägerschaft, daß bei Berechnung 
'rles dem bestohlenen Jagdausübungsberechtigten zugefüg
ten Schadens nicht nur der Marktwert aller verwertbaren 
Teile des Wildkörpers veranschlagt werden sollte, wurde 
vom Verfasser bereits im Jahr 1947 ausführlich darge
stellt 1• Danach müßte „der Feststellung des Wertes des 
entzogenen Wildes der Aufwand zugrunde gelegt werden, 
der notwendig wäre, um ein lebendiges Stück Wild glei
cher Art, gleichen Geschlechtes und gleichen Alters an 
den Ort der Tat zu stellen. Es müßten daher sowohl jene 
Aufwendungen, welche durch den Jagdpachtzins, die Re
vierbeaufsichtigung, durch Hege, Fütterung, Reviereinrich
tungen und das Aussetzen von fremdem Wild zur Blutauffrischung entstanden sind, wie auch die durch den 
Dieb vernichteten ideellen Werte soweit wie möglich be
rücksichtigt werden." 

Der Oberste Gerichtshof hat sich auch in der Zeit vor 
dem ersten Weltkrieg auf den Standpunkt gestellt, daß 
,,der Wert des leben_den und nicht der des erlegten Wil
des als der vom Tater strafrechtlich zu verantwortende 
Schaden anzunehmen wäre, wobei der Wertermittlung der 
Betrag zugrunde gelegt werden müsse der aufzuwenden 
sei, um ein lebendes Tier gleicher Gattung und Güte an 
den Schußort zu stellen 2." Von dieser Rechtsansicht rückte 
das Höchstgericht jedoch im Jahr 1933 radikal ab, indem 
es erklärte, ,,daß der Wert des gestohlenen (erlegten oder 
gefangenen) Wildes im Strafverfahren durch den Nutzen 

, oesterreichs Weidwerk," Heft 4/5 s. 37 bis 42. 
, Ürteil vom 9. April 1913, SSt. X/36. ' 

bestimmt wird, den es dem Jagdberechtigten gewöhnlich 
und allgemein leistet, wogegen bei der Beurteilung des 
nach zivilrechtlichen Grundsätzen zu leistenden Ersatzes 
allerdings der Schaden zu vergüten sei, den der Dieb an 
der Jagd, insbesondere in der Hege des Wildes, zugefügt 
hat3." Auch in der Zeit der Massenwilderei nach dem 
zweiten Krieg verharrte der OGH auf diesem Standpunkt, 
obwohl doch gerade damals nur exemplarische Strafen 
der gebietsweise fast völligen Vernichtung unseres Wild
standes hätten Einhalt tun können 4• 

Von diesen nun einmal feststehenden Rechtsgrundsätzen 
ausgehend, vertrat der Verfasser sowohl in der voran
geführten Darlegung als auch in einem im Jahr 1948 bei 
der Richterwoche in St. Martin bei Graz o-ehaltenen 
Vortrag und mit besonderem Erfolg als Richt:r im da
maligen Strafberufungssenat des Oberlandesgerichtes Wien 
?en Standpunkt, daß nur die tatsächliche Verhängung der 
1m bestehendem Gesetz angedrohten Freiheitsstrafen in 
ihre_m Höchstausmaß und die abschreckende Wirkung der 
Veroffentl1chung solcher Urteile geeignet seien, dem immer 
mehr um sich greifenden Wildererunwesen zu steuern 
�as ihm übrigens als Dank der steirischen Jägerschaft 
die Emladung auf einen Gamsbock eintrug 5_ In besonders 
eindringlicher Form richtete er schließlich vor rund 300 
Teiln�hmern der Richterwoche 1963, im Blick auf die 
herrliche Bergwelt des Dachsteinmassivs, die gleiche Auf
forderung an die gesamte österreichische Richterschaft wo
bei auch auf die seit Jahren laufenden Arbeiten a� der 
Strafgesetzreform hinsichtlich der Beurteilung des Wild
diebstahls hingewiesen wurde 6_ 

Nach deren Beendigung rückt nun der Zeitpunkt der par
lamentarischen Behandlung des Entwurfes des neuen Straf
gesetzbuches näher. Dieser Umstand bot der im Juni 1965 
in Bregenz zusammengetretenen Delegiertenkonferenz der 
Landesjagdverbände begründeten Anlaß, die Frage der 
Wertberechnung beim Wilddiebstahl wieder aufzuwerfen 
um, wenn irgend möglich, die Verankerung des obdarge� 
stellten Anliegens der Jägerschaft im Gesetz zu erreichen. 

Dazu ist nun zu sagen: 
Der Gesetzentwurf kennt die Wilderei in ihrer bisherigen 

strafrechtlichen Form, sohin als Diebstahl einer fremden 
Sache, überhaupt nicht mehr. Er steht dagegen im Ein
klang mit dem in allen unseren Jagdgesetzen definierten 
Begriff des Jagdrechtes, als „die ausschließliche Befugnis, 
innerhalb eines bestimmten Jagdgebietes den jagdbaren 
Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu erlegen und sich 
diese sowie verendetes Wild, Fallwild, Abwurfstangen und 
Eier des Federwildes anzueignen", und löst deshalb die 
Jagdwilderei vom Diebstahl. Er widmet ihr im fünften 

' Bes�luß des Plenarsenates vom 24. Februar 1933, sst. XIII/18. ' Urteil vom 7. Dezember 1946, 2 Os 613. ' ,,Wie ich zu meinem steirischen Ehrengams kam" Der Anblick Heft 5, 1950/51, S. 261/263. ' ' 
'. ,,Das Jagdrecht in Oesterreich ... und die Bekämpfung des Wllderertums", Weidmännisches Lehrbuch, 7. Auflage, HubertusVerlag, Wien 1963, S. 2B4/295. 
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Abschnitt „Strafbare Handlungen gegen mögen" eigene Bestimmungen, die denWortlaut haben: 
fremdes Vernachstehenden 

Eingriff in ein fremdes Jagdrecht 

§ 161. (1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrechtes 
dem Wild nachsteUt, Wild tötet oder verletzt oder sich 
aneignet oder sonst eine Sache, die dem Jagdrecht eines 
anderen unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich cmeio
net, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu 50.000 S bestraft. 

(2) In besonders leichten Fällen k.ann das Gericht von 
Bestrafung absehen. 

Schwerer Eingriff in ein fremdes Jagdrecht 

§ 162. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wird be
straft, der die Tat begeht, 

1. an Wild oder einer anderen dem fremden Jagdrecht 
unterliegenden Sache in einem 5000 S übersteigenden w,-,rt, 

2. in der Schonzeit oder 1mter Anwendung von Schlin
gen oder Eisen, von Giftködern oder in einer den Wit<l
bestand gefährdenden Weise oder 

3. wenn dabei er oder mit seinem Wissen ein anderer 
Beteiligter eine Schußwaffe mit sich führt. 

Die Wertberechnung spielt daher nur noch bei derQualifikation einer Tathandlung als schwerer Eingriff infremdes Jagdrecht (§ 162 Z. 1) eine Rolle. Der Betrag von5000 S 'entspricht der unteren Wertgrenze, die der Entwurffür die meisten Vermögensdelikte - auch für den Diebstahl - vorsieht. Darüber, wie dieser Wert speziell beimWild zu berechnen ist, sagt der Entwurf, auch in den„Erläuternden Bemerkungen", nichts. Es soll, wie schonnach geltendem Recht, der Judikatur überlassen bleiben,die Grundsätze der Wertberechnung herauszukristallisieren.Daß hiebei dem Beschluß des Plenarsenates des OGH vom14. Februar 1933 richtunggebende Bedeutung zukommenwird, ist nicht zu übersehen. Es besteht daher Grund zurAnnahme, daß sich die Rechtsprechung auch zum neuenStrafgesetz an diese Stellungnahme des Höchstgerichtesanlehnen und die Wertberechnung des Wildes regelmäßig nach den ordentlichen, sogenannten gemeinen Preisen allerverwertbaren Teile des Wildkörpers zur Zeit und am Ortder Tat vornehmen wird. 
Bei der Prüfung der Frage, ob dem Anliegen der Jägerschaft, die Wertbestimmung auf den sogenannten Aufzi;,chtswert abzustellen, in irgendeiner Weise im Entwurfdes neuen Strafgesetzbuches Rechnung getragen werden kann, ist die Strafrechtskommission von den folgendenErwägungen ausgegangen: 
,,Es würde der Systematik des Entwurfes wideqprechen,wenn man nur beim Eingriff in fremdes Jagdrecht eine Ausnahme machen und im Entwurf Regeln für die Wert-

Neue Dienslröume 

...,,. 
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Gendarmerieunterkunft in Unterweißenbach, Bezirk Freistadt,Oberösterreich, bezogen am 15. September 1965 (Eigentum derMarktgemeinde Unterweißenbach) 
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bereclmung aufstellen wollte. Es stünde dabei auch zu befürchten, daß noch andere Interessengruppen eine Sonderregelung hinsichtlich der Wertberechnung im Entwurffixiert haben wollten, so zum Beispiel, aber nicht allein die Fischereiberechtigten, zumal der Fischdiebstahl nacl�ganz ähnlichen Grundsätzen wie der Wilddiebstahl beurteilt werden wird. Nach geltendem Recht ist die einfacheJagdwilderei als Uebertretung nach § 460 StG zu bestrafen. Die Strafdrohung dieser Bestimmung lautet (wie schonvorher angeführt), auf einfachen oder strengen Arrest voneiner Woche bis zu sechs Monaten. Demgegenüber sieht der Entwurf für nichtqualifizierte Eingriffe in fremdes Jagdrechteine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor, womit die Grundstrafdrohung auf das Doppelte angehoben wurde. 
Aus all diesen Gründen wurde ein Verbleiben bei der bisherigen Art der Wertberechnung für angezeigt gehalten,um so mehr, als die erhöhte Strafdrohung in Verbindung mitden vorgesehenen Qualifikationen sicherlich eine wirksame Bekämpfung der Wilderei ermöglichen werde." 
Demnach wird es also auch weiterhin Sache der Rechtsprechung bleiben, auf Grund der strafrechtlichen Bestimmungen dem Wildererunwesen mit entsprechender Strengezu begegnen. Nur auf diese Weise wird die Justiz zur Erhaltung unseres Wildstandes und damit der hohen ethischen Werte der weidgerechten Hege und Jagdausübungihren Beitrag leisten können. Es müßten daher die gesetzlichen Strafmöglichkeiten innerhalb und bis zur Obergrenze des vorgesehenen Rahmens tatsächlich in Anwendung "ebracht werden, und es dürfte dann der WHdd_iebstahl, aic!·•wenn er dann - anscheinend etwas vermedlichend - nur -als „Eingriff" bezeichnet wird, nicht mehr, wie es hin und wieder vorkommt, als ein „aus edler, unwiderstehlicher Leidenschaft" begangenes verzeihliches Delikt bagatellisiert werden. Nur dann wird, wenngleich dem Wunsch der Jägerschaft auf Verankerung der Wertberechnung desWildes nach dem Aufzuchtswert im Gesetz nicht Rechnung getragen werden konnte, diese Geißel unserer herr ..liehen heimatlichen Jagdreviere mit all ihrer: üblen unabösen, oft mit Mord und Totschlag an pflichtbewußten

Berufsjägern und Hegern verbundenen Folgen durchschlagend bekämpft werden können. 
Der Zauber des Schnepfenstrichs . im Dämmerblau desVorfrühlingsabends, Mystik und Ma1enlust . der Hahnhalzim Hochforst, Heideland und auf ".erschne1�en _ Almböden,Bockpirschen und Blattzeit mit all ihren heimlichen Stunden und Stimmungen, der Hirschbrunft Orgelkonzert irn herbstlichen Farbenfanal, das toll� Tre1b7n des_ schwarzzottigen Gamsbocks im schneeweißen G1pfelre1ch: Dies immer wieder aufwühlenden Bilder und Erlebnisse . eGottes freier Natur und nicht atavistische Lus� am Tüt�n

und Beutegier sind es, die für den wahren Weidmann den
höchsten Wert darstellen, der dur�h nichts �bgegolten Wet�den kann. Und diesen wollen wir uns„ mcht durch da� Geschmeiß der Wilddiebe und Raubsc��tzen nehmen las� sen, die weder das tragende noch_ fuhr_ende_ Muttertie.-,. schonen und mit unmenschliche�h T1�rquale�e1 

1 
durch di��würgende Schlinge und den Blei age aus s_mn osen Entfernungen einzig und allein ihren materiellen Vort .1suchen. Mit der Verödung unserer Wälder, :8erge und F'l�:ren schwände für den weidgerechten !ager ein nichtunwesentlicher Teil dessen dahin, das ihffi: das Daseinlebenswert macht und als unverlierbare Erinnerung denLebensabend verklärt. 

Unsere österreichischen Gendarmen habe� das Glück,ihren Dienst, anstatt wie so viele andere m den Steinmauern der großen Städte, großteils in Gottes freier Naturunseres landschaftlich so überaus gesegneten V�terlanclesversehen zu dürfen. Und so manche von ihnen smd daherauch eifrige und ferme Waidmänn�r gew?rden. _Währenc1meiner über zwölfjährigen Dienstzeit b�1 emem landlichen Bezirksgericht Niederösterreichs habe ich mehrere davonals treue und naturliebende Weidkameraden kennen Undschätzen gelernt. In gemeinsamem Zusam_menwirken rnitder Justiz haben sie immer wieder dazu beigetragen, Frevler an Wild, Wald und Weidwerk z:ir St_recke zu bringenund einer wohlverdienten, sowohl 1m Einzelfall als auch allgemein, abschreckend wirkenden Bestrafung zuzuführen. Dafür können sie aurh in Zukunft des aufrichtigen D�n-1:e:; uncl der Anerk�nmmg tlcr gesamten östcr;·ekh :sc11e;1 Jü.r;crs'. hafl sowie aller übrigen nalurverbunclcnen un:\ clcn 
Schöpfer im Geschiipf ehrenden, ethisch hochstchcnclcnMenschen sicher und gewiß sein. 

Verkehrsstrofrecht, Strofrechtsreform und Integrolion 
(Jllll.tUld, JUnJZll [.injiilvu,uuJ i.n dLlß � ÜI,� JJ� 6)1W/,./Jmuz 

·von OLGR Dipl.-Volksw. DDr. TH. C. GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 1

(Fortsetzung aus Nr. 1/66 und Schluß) 
Nun, und um wieder auf den Kern des Aufsatzgegenstandes zurückzukommen, können wir, durch die schulmäßige Exkursion unterrichteter, schon allgemeingültigersagen und deponieren: Strafrechtliche Verkehrsdelikte werden in der Regel -

da wie dort - fahrlässig begangen, Vorsatz kann daher in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben. Nach allgemeinster Ansicht handelt fahrlässig, wer durch Außerachtlassung der pflichtgemäßen Sorgfalt einen tatbestandsmäßigen Erfolg herbeiführt. Diese unerläßliche pflicht-.gemäße Sorgfalt ist verletzt, wenn das Verhalten geeignet war, eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit eines Menschen herbeizuführen· oder zu vergrößern und diese Gefahr objektivvorhersehbar war. Diese allgemeinen rechtstechnischenVoraussetzungen gelten wohl in ähnlicher Form in allenLändern Europas. 
- Tatsächlich sind sie auch schon in den einzelnen Landesrechten verankert. Die Tendenz zur Vereinfachung beginnt da und dort bereits vorzuherrschen, weshalb inStrafgesetzentwürfen e1mger Länder eine Eliminierungvon reinen (konkreten) Gefährdungsdelikten (reine Blechschäden ohne erhebliche Verletzungsfolgen) aus den gerichtlichen Bereichen geplant ist, sofern dies nicht ohnehin schon der Fall ist. Tatsächlich könnte auf die, gerichtliche Strafbarkeit der folgenlosen Gefährdungstatbestände auch bei Vorliegen eines qualifizierten Schuldvorwurfes (Unfug, grober Leichtsinn, Rücksichtslosigkeit)verzichtet werden, und die Ahndung dieser Straftaten denVerwaltungsbehörden überlassen bleiben. Dies um so mehr,als die Strafbestimmungen des (polizeilichen) Verwaltungsrechtes ohnehin in den meisten Staaten wieder rigoroserzur Anwendung kommen (und zwar unabhängig von einerallfälligen gerichtlichen Strafbarkeit) 4. Hie bei sei vor alleman das Lenken eines Fahrzeuges in alkoholbeeinträchtigtem Zustand erinnert. Die Ausscheidung der· folgenlosen Tatbestände aus einem ,,europäischen Kriminalstrafrecht" wäre auch deshalb begründet, weil ihre Beibehaltung für die Unfallsprä.ventionkaum von nennenswerter Bedeutung wäre. Die Masse der Unfallsverursacher rekrutiert sich doch noch immer aus Durchschnittsfahrern, nicht aus Verkehrsr;:iwdys, die ohne

dies. weiterhin gerichtlicher Bestrafung unterliegen, sofern
"' sie einen Personenschaden verursacht haben. Die qualifi

;zierten Tatbestände sollten daher gegenüber dem nichtalkoholisierten Durchschnittsfahrer in Zukunft gerichtlich nur dann geahndet werden, wenn er schuldhaft einenVerkehrsunfall herbeigeführt hat, durch den Personenschaden entstanden ist. Personenschaden wäre nur danngegeben, wenn in die Unversehrtheit des Körpers erheblich eingegriffen wird. Kleine Schnittwunden und Schrammen können aus Gründen der Billigkeit und desungehinderten Verkehrsflusses außer Betracht bleiben,denn selbst eine ad hoc an Ort · und Stelle mit Lokalaugenschein usw. arrangierte- Gerichtsverhandlung störtedoch den Verkehrsfluß und .bände zudem die daran Beteiligten (Bescl:v.uldigte, Zeugen, unter Umständen aus allerHerren Länder) für Stunden an den Platz. Vorfrage für eine Vereinheitlichung des europäischen Verkehrsrechtes· ist eine Einigung über den zentralen Begriff der „Fahrlässigkeit". Der herkömmliche in einzelnen Ländern allzu subjektiv abgestellte Sorgfaltsbegriff
wird den Erfordernissen des modernen Massenverkehrs 
nicht mehr gerecht und ist abzulehnen. Was verlangt wer
den muß, ist die Beachtung der im Straßenverkehr ge
nerell erforderlichen Sorgfalt nach objektiven Gesichts-

' Es müßte al�erdings versucht werden, eine Doppelgleisigkelt zu vermeiden, die sich da und dort (auch in oesterreich) aus der 
gleichzeitigen . Strafverfolgung durch Gerichte und Verwaltungs
behörden ergibt, zumal es durchaus keine Seltenheit Ist, daß 
diese Spruchstellen in ein und derselben Rechtssache zu verschie
denen Ergebnissen kommen (siehe nur die unterschiedliche Interpretation des Begriffes „besonders gefährliche Verhältnisse" in oesterreich durch den OGH und den Verwaltungsgerichtshof). 

punkten. Von der Einsichtsfähigkeit fies jeweiligen Tätersauszugehen, führt zu der nicht gewünschten Konsequenz,daß gerade der sorglose, von Natur aus leichtsinnige, wenig verantwortungsbewußte Kraftfahrer, der nach seinen geistigen Verhältnissen kaum in der Lage ist, diemöglichen Folgen seines Handelns vorauszusehen, strafrechtlich begünstigt ist: Soweit die durchaus plausibel begründet erscheinemden „Gegenausführungen" maßgel;Jlicher„Praktikerseiten" (des öAMTC und der forensischen Praxis), die sich mit den nachgerade diametralen Ansichten der Reformer natürlich schlagen müssen. Da dieser Streit zu grundlegend ist, als daß selbst bei einer solche11 dochmehr allgemein gehaltenen Erörterung dabei vorbeigegangen werden dürfte, soll an dieser Stelle noch einmal, auch aus pädagogischen Gründen (da auch schon mit dem 'i1orangetragenen Erfahrungswissen „beschwert"), die Diskussion um die praktische Berechtigung dieser beiden Standpunkte, im Hinblick auf die dazu bereits vorausgegangenenDarlegungen und zur Verme�dung von Wiederholungensowie aus Raumgründen allerdings beschränkt und zugespitzt auf die letzten Argumente, entflammt werden: 
Auf Grund der täglichen unübersehbaren Lebenserfahrungen ist den Reformern an sich wohl einzuräumen, daß kein Kraftfahrzeuglenker, auch nicht der beste, in derLage ist, am Lenkrad sein gesamtes, jeweils der richtigenReaktion dienliches Fachwissen bewußt präsent zu habenbzw. zu halten, noch vermag er, schon gar nicht im Großstadtverkehr, alle gleichzeitig auf ihn einstürmendenSinneseindrücke (bei der enorm zunehmenden Verkehrsdichte werden diese Sinneseindrücke, di.e von allen Richtungen auf den Fahrzeuglenker eindringen, wenigstens . doch in die Dutzende gehen) zu apper:.dpieren und zuassoziieren, weil sein·e, die menschliche Simultankapazität,die Bewußtseinsenge dafür ganz einfach viel zu begrenztist. Allerdings spielt das Maß an Konzentration für die

Frage der Verarbeitung perzipierter Reize eine gewisse(wenn auch nicht durchgehend entscheidende) Rolle, wobeies überdies auch noch zusätzlich auf die Reife bzw. denEntwicklungsstand der Sinne und auf die Möglichkeitder Uebereinstimmung mit verschiedenen, unterschwelligverarbeiteten Erfahrungswerten ankommt. Das unterschwellige Wissen bzw. Wissenmüssen um gewisse Grenzen ist in der bzw. für die Regel zu bejahen. Wenn diese Entwicklungsphase aber schon für unbewußte culpagenügte, dann aber auch (und warum nicht?) für die bewußte culpa und weiter auch für den bedingten bösen Vorsatz. Tatsächlich wird das vorsatzrelevante Wissen, 

Neues Dienslgebiiude 

Neue Postenunterkunft in Regau, Bezirk Vöklabruck, Oberöster•reich, in einem Privathaus, bezogen am 29. Dezember 1965 

5 



Gend.-Generol Dr. Fürböck 

wenn auch bewußtseinsunterschwellig, doch immer die 
Stufen tiefenpsychologisch-aktueller Wirksamkeit erreicht 
haben. Auch bei Affekttaten wird unter der Bewußt
seinsschwelle liegendes Wissen mitbestimmend werden. (In 
dogmatischer Hinsicht kann dieses weite Feld allerdings 
nur - und dies nach wie vor zwingend, da die sich aus 
der gegenteiligen Ansicht ergebenden Inkonsequenzen, 
Konsequenzen und Konkretionen ebenso unerträglich wä
rep. - ,mit Hilfe der Willenstheorie gesehen werden.) 

Trotz allem kann und darf bei der Wertung einer 
Fehlleistung als Fahrlässigkeit kein Unterschied gemacht 
werden, in welchem Unterbereich dieser Uebereinatim
mung zwischen Wissen, Können, Erfahrung und Ent
,vi.cklungsgrad unterschwelliger Hemmungsmechanismen 
der „Täter" versagte; denn auch unbewußte culpa muß 
,,natürlich" vertreten werden. Auch hier hat die In
determinante zu gelten und irgendwelche wissenschaft
liche Erklärungen von einer konstitutionsbedingten Ge
fangenheit können und dürfen hier nicht Platz greifen, 
obgleich solche „natürlich'· eine mitentschei,dende Rolle 
si:-ielen können und werden (Lotheissen). 

Alles in allem genommen verbleibt somit doch die 
rechtspolitische (formal auch systematische) Konsequenz, 
daß der Maßstab des Juristen und Strafrechtlers in praxi 
und in concreto notwendig grob sein muß sowie daß er 
niemals erheblich der an sich unübersehbaren Tatsache 
Rechnung tragen darf, daß auf den Kraftfahrzeuglenker 
unter Umständen, zumal im Großstadtverkehr, mehr ein
stürmt als dieser „verkraften" kann, mit anderen Worten, 
daß er, zumal in verkehrsdichten Situationen, ganz ein
fach· und biopsychologisch gesehen, sicher stets überfordert 
sein wird. 

Es ist dies eine Tatsache, die mit ihren somatischen 
Attributen und Elementen notwendig übernationalen We
sens ist und daher auch nur als solche gesehen und be
wertet werden dürfte. 

Obwohl also eine „allgemeine" Reobjektivierung des 

Großes Ehrenzeichen 

Bundesminister Hans Czettel mit den 
Ausgezeichneten und Beförderten der 
Gruppe B - Gendarmeriezentrallrnm
mando - im Bun9,esministerium für 

Inneres. (Zu unserem Bericht in der 
Folge 1/1966.) 

Fahrlässigkeitsbegriffes für das Verkehrsstrafrecht ge
fordert werden muß, ist anderseits die Forderung, wonach 
die an die besonderen Folgen einer Tat geknüpfte schwerere 
Strafe den Täter nur dann treffen soll, wenn er diese 
Folgen wenigstens faßbar fahrlässig mitherbeigeführt und 
daher auch zu verantworten hat, durchaus zu bejahen. 
Dies deshalb, weil die starre Verknüpfung des höheren 
Strafrahmens mit dem, obgleich unter Umständen atypi
schen Erfolg (der also etwa nur vermöge zufällig hinzu
gekommener Zwischenursachen eingetreten ist) gemildert 
würde, eine Ansicht, die durchaus europäischem Niveau 
entspricht. (Eine völlige Loslösung der Erfolgsfrage von
der Frage der strafrechtlichen . Verarüwor_tlichkeit, wie 
dies verschiedentlich gefordert wird, ware aoer schon au:; 
den notwendig als unverrückbar anzusehenden „tech
nischen" Kausalitätsgründen untunlich bis unmöglich.) 

• 

Außer diesen Fahrlässigkeitstatbeständen gilt es aber 
auch und vor allem noch folgender Vorsatztaten zu ge
denken: die vorsätzliche Beeinträchtigung der Sicherheit 
des Straßenverkehrs, das Imstichl_as_sen eines_ Verletzten, 
die Fahrerflucht und die Herbe1fuhrung emes folgen-

. 
schweren Verkehrsunfalles in erheblich alkoholisierteny 
zustand. Hier müßte vor allem der Alkohol auf euro
päischer Ebene des Verkehrsr�chtes eine eindringlichere 
und nachhaltigere Beachtung fmden, als dies m einigen 
Stc,aten noch der Fall ist. Allein die große Divergenz in 
der Ansicht, welchE's Maß an Alkoholgehalt im Blut noch 
oder nicht mehr toleriert werden kann, ist schlechter
dings unerträglich. In Promille ausgedrückt, spannt 
sich diese Toleranzgrenze von 0,4 Promille in Skandi
navien, über 0,8 Promille in Oesterreich bis zu 1,5 Pro
mille in der deutschen Bundesrepublik! Man stelle sich 
clit: Unerträglichkeit der Ueberlegung vor: 

Ein alkoholisierter Kraftfahrer - unter Umständen aus 
Uebersee - verübte mit 0,8 Promille Blutalkohol im 
Körper einen Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen, ein
mal ein paar Meter diesseits, ein andermal ein paar 
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Meter jenseits der deutsch-österreichischen Grenze. Wäh
rend er in Oesterreich in der Regel mit einer - besonders 
bei Todesfolgen - unbedingten mehrmonatigen Freiheits
strafe zu rechnen hätte, käme er auf der anderen Seite 
unter Umständen mit einer größeren (für das Rote Kreuz 
usw.) Geldbuße davon. Namhafte Wissenschaftler haben 
bereits die Initiative zu einer Harmonisierung auch dieses 
schwerwiegenden Koeffizienten ergriffen; es ist anzuneh
men, daß sich auch die Ansichten auf einen Mittelwert, 
etwa eben bei 0,8 Promille, einpendeln werden. 

Im allgemeinen aber werden, schon aus Gründen der 
Billigkeit und einer ausgleichenden Gerechtigkeit, auch 
die Strafdrohungen für alkoholisierte Fahrzeuglenkei· und 
Unfallsverursacher europäisch vereinheitlicht werden, des� 
gleichen und vor allem auch die für die Beurteilung und 
Wertung dieser maßgeblichen Kriterien. So sollte es (wie
beispielsweise derzeit noch in Oesterreich) für die Straf7 

barkeit eines solchen Verhaltens auch nicht mehr darauf 
ankommen, ob der Täter im Zeitpunkt des Alkohol
genusses wußte oder wissen mußte, daß er im alkohol..
beeinträchtigten Zustand ein Fahrzeug zu führen lr.1ben 
werde bzw. ob er das weder wußte noch wissen mußte, 
gleichwohl aber ein Fahrzeug lenkte. In Hinkunft sollte 
er strafbar sein, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig ein
Fahrzeug im Straßenverkehr in einem berauschten und 
deshalb zur sicheren Führung dieses Fahrzeuges nicht 
mehr geeigneten Zustand führt und dadurch eine Gefahr 

-ir Leib und Leben eines anderen oder überhaupt einen 
nfall mit Verletzungsfolgen verursachte. Die Schaffung 

eines eigenen Alkoholsonderdeliktes ausschließlich für
Fahrzeuglenker müßte jedoch abgelehnt werden, zumal 
auch andere, in alkoholisiertem Zustand vorgenommene 
Tätigkeiten zur erheblichen Unfallsgefährdung führen kön
nen (Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Landwirtschaft usw.). 

·Nach allgemeiner Rechtsansicht bilden die Fahrerflucht 
und die unterlassene Hilfeleistung selbständige Tat
bestände; so sollte es auch bleiben. Wer einen anderen, 
dessen Verletzung am Körper er, wenn auch nicht wider
rechtlich, verursacht hat, im Stich läßt, wird zu bestrafen 
sein, es sei denn, daß ihm die Hilfeleistung (wegen eigener 
schwerer Verletzung usw.) nicht zuzumuten ist. Aber auch
die Verletzung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht sollte 
mit hoher Strafe bedroht sein. Mit der Kriminalisierung
dieses Tatbestandes wird die Hilfeleistungspflicht, die 
tätige Nächstenliebe in des Wortes wahrstem Sinne, aus
drücklich sanktioniert und betont, zumal j e d e r m a n n
bei Unglücksfällen und Gemeingefahr die ihm zumutbare 
Hilfe zu leisten hat, die zur Rettung eines Menschen aus 
der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körper
verletzung oder Gesundheitsschädigung erforderlich ist 5• 

Es sollte auch nicht· darauf ankommen, daß der Täter 
eine Verletzung verschuldet oder mitverschuldet hat, denn
auch derjenige, der sich in selbstmörderischer Absicht vor 

,fiias Fahrzeug des „Täters" geworfen hat, darf nicht im 
�ich gelass,en werden. Gerade im Hinblick auf ein solches 

(in der Praxis sich immerhin hin und wieder tatsächlich
ereignendes) Beispiel kann dem Täter nicht durchgehend 
die Prüfung zugemutet werden, ob er die Verletzung ver
schuldet (nicht verursacht) hat odet nicht. Ob für die 
Aufnahme dieses Tatbestandes in das Kriminalstrafrecht 
eine rechtspolitische Notwendigkeit besteht, bleibe dahin
gestellt. Sollte dies der Fall sein, wäre zu berücksichtigen, 
daß im Hinblick auf die schwierigen bis schwerwiegenden
zivilrechtlichen Folgefragen aus einer Verletzung der Hilfe
leistungspflicht keine Ersatzansprüche nach bürgerlichen
Rechten abgeleitet werden können (von einer so weit
gehenden europäischen. Harmonisierung wird aber ohne
dies wohl noch lange nicht die Rede sein können). 

Schlußbemerkungen und Ausblicke 

Schon haben sechs europäische Touringklubs (darunter 
auch der öAMTC) in1 Rahmen der OTA (Organisation 
Mondiale du Tourisme et de l'Automobile) -eine Kommis
sion gebildet, die Richtlinien für die gesamteuropäischen
Straßengesetze ausarbeiten soll! 

Diese:; Unterfangen müßte mit aller Energie gefördert
und zum Erfolg geführt werden, gilt es doch, angesichts
der unaufl1altsam fortschreitenden Motorisierung und im 
Hinblick auf das allmählich sich doch integrierende Europa, 

, Allerdings gibt es auch ernste Stimmen, die eine Pönalisie
rung unterlassener Hilfeleistung gegenüber jedermann als ent
schieden zu weitgehend ablehnen (so selbst Korn, ÖJZ 1965/10). 

iif 
Ir. 
. . ' 

> 

• •• 

FAMILIENSICHERUNG � 
DURCH T 

FAMILIENVERSICHERUNG 
BEI DER WIENER STÄDTISCHEN 

vorderhand wenigstens die wichtigsten Verkehrsfragen mit 
der breitesten Bedeutung in einer womöglich schon ab-· 
sehbaren Zeit auf· einen übersichtlichen Nenner zu bringen. 

Internationale Abkommen, wie die Konvention über 
den Straßenverkehr aus dem Jahr 1949, die schon von
74 Ländern akzeptiert worden ist, haben wohl bereits 
gewisse Angleichungsmöglichkeiten herausarbeiten, ZU..'Tl 
Teil auch schon verwirklichen und damit eine große 
Stufe der Entwicklung sichtbar machen können. Allein 
diese Bemühungen können letztlich .für sich doch aucb. 
erst nur Provisorien und keine Dauerlösungen bringen. 
Natürlich müßten nicht alle Probleme einheitlich geregelt 
werden, den Ländern wäre jeweifs noch hinlängliche_r 
Spielraum zur Berücksichtigung ihrer geographisch be
dingten Sonderanliegen zu gewähren. Ein europäischer 
Straßenkodex bräuchte daher vorerst und primär auch 
nur die wichtigsten Punkte: die sicherheitsmäßige Aus
stattung der Fahrzeuge, die Signalisation, wie überhaupt 
und besonders die sicherheitstechnischen Einrichtungen 
und Vorkehrungen im allgemeinen und im besonderen 
(und damit wenigstens in gewissen Grundzügen auch die 
harmonisierten gerichtlichen und administrativen Sank
tior;,en eingeschlossen) zu enthalten. Wenn dieses durchaus 
reale Ziel auch nicht an einem Tag, aber doch in abseh
barer Zeit erreicht werden kann, stellt es „nach alledem" 
doch sicherlich keine Utopie ,dar, sondern eine bereits 
seitens aller maßgeblichen Stellen anerkannte Notwen-
digkeit! 1 
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Bull der öste_rreichischen Bundesgendormerie 1 66 
Von Gend.-Kontrollinspektor RUDOLF GUSENBAUER, Gendarmeriezentralkommando 1 

Der 18, Ball der österreichischen Bundesgendarmerie, 
der am 22, Jänner 1966 in sämtlichen Räumen des Sofien
saales in Wien unter dem Ehrenschutz von Bundesminister 
Hans Czettel und Staatssekretär Franz Soronics stattfand 
war auch heuer wieder ein geselischaftliches Ereignis. 

Das festliche Gepräge dieser Veranstaltung kam allein 
schon durch die geschmackvolle Dekoration und den 
überaus reichen Blumenschmuck in sämtlichen Sälen zur 
Geltung, 

· Als Ehrengäste konnte Gendarmeriezentralkommandant
Gend,-General Dr, Johann Fürböck sowie dessen Stellver
treter und Vorstand der Abteilung 14 Gend,-Oberst Otto
Rauscher Bundesminister Hans Czettel, den Landeshaupt
mann von Niederösterreich Bundesminister a, D, Dr. h, c, 
DipL-Ing. Eduard Hartmann, den Sektionschef des Bun
deskanzleramtes Dipl.-Ing. Dr. Viktor Hackl, den Leiter 
der Sektion II Polizeipräsident Josef Holaubek den Gene
raltruppeninspektor General der Infanterie Erwin Fus
senegger, den Polizeivizepräsidenten Dr. Rueff Seutter
Lötzen, den Generalinspektor der Wiener Sicherheitswache
Ministerialrat Dr, Gottfried Lipovits, den Vorstand der 
Abteilung 15 Gend.-Oberst Johann Kunz, den Leiter der 
Zentralsektion Min,-Rat Dr, Weihs, die pensionierten 
Gend.-Generäle Hofrat Maximilian Jakob und Dr. Alois 
Schertler, den Sicherheitsdirektor für das Bundesland Nie
derösterreich Ministerialsekretär Dr. Robert Danzinger so
wie zahlreiche prominente Gäste des öffentlichen 1md 
wirtschaftlichen Lebens begrüßen. 

Nach dem Einzug der Ehrengäste in den Festsaal ließ 
Oberstleutnant a, D. Willy Elmayer-Vestenbrugg das aus 
40 Paaren bestehende Jungdamen- und Jungherrenkomitee 
unter den Klängen der Fächerpolonaise den Eröffnungs
reigen tanzen, Es war das gleiche festliche Bild wie in 
der. Vorjahren. 

Als kurze Zeit später der Walzer „Hereinspaziert" in
toniert und in weiterer Folge durch den Tanzmeister das 

Die Ehrengäste; im Vordergrund v, I. n. r.: Landeshauptmann 
Dr. h. c. Dipl.-Ing. Hartmann, Bundesminister Czettel, Gend.
General Dr. Fürböck und Sektionschef Dipl.-Ing. Dr. Hackl 

Parkett für den allgemeinen Tanz freigegeben wurde, 
verwandelte sich die feierliche Stimmung in Frohsinn. Die 
strenge Ordnung hatte sich aufgelöst, Fröhlichkeit siegte 
über Erhabenheit und im Nu herrschte auf dem Tanz
parkett ein reges Treiben. 

Im Verlaufe der Ballnacht drehten sich die Paare im 
großen Saal zu den Tanzweisen, die abwechselnd von zwei 
Kapellen des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich unter Leitung des Kapellmeisters Hans Kolm 
dargeboten wurden. 

Im Schönbrunner Saal spielte die Jazzkapelle Leo Jaritz 
für jene Ballgäste auf, die moderne Tanzrhythmen bevor
zugten. 

Besonderen Anklang fand das Mitternachtskabarett, bei 
dem Conferencier Max Lustig den aufmerksamen Zuhörern 
Staatsopernsängerin Miljakovici, Staatsopernsänger Hole-
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cek, Relly Gmeiner, Peter Bey und Maxi Böhm ansagen 
konnte. Die einzelnen Darbietungen fanden lebhaften An
klang. 

Einzug des Jungdamen- und Jungherrenlrnmitees unter f'.ührung 

von Oberstleutnant a. D. Professor Elmayer-vestenbrugg 

Der 18. Ball der österreichischen Bundesgendarmerie 
war wieder ein gut gelungenes Fest und fand allgen1einen 
Beifall. 

Tiroler Cendormerieboll 1966 
Von Gend.-Oberst ,EGON WAYDA, Stellvertreter des 

Landesgendarmeriekommandanten für Tirol 
Am Samstag, dem 15. Jänner 1966, fand im InnsbrucKer

Hotel Maria Theresia der diesjährige Gendarmerieball 
statt, der zu den repräsentativsten Ballveranstaltungen 
des Innsbrucker Faschings zählt. Schon lange vor Beginn 
des Balles hatten sich die Gäste eingefunden. 

Unter den Ehrengästen befanden sich in Vertretung des
Lnndeshauptmannes von Tirol der Landeshauptmannstellver
treter Prof. Dr. Prior mit Gemahlin, der Sicherheitsdirek
tor für das Bundesland Tirol W. Hofrat Dr. Stocker mit
Gemahlin, der Bürgermeister der Landeshauptstadt Inns
bruck und Landtagspräsident DDr. Lugger, der Militärkom
mandant von Tirol Brigadier Friedrich Brunner mit Ge
mahlin, seine Magnifizenz der Rektor der Universität
Innsbruck Prof Dr. Lakner S. J., in Vertretung des Polizei
direktors von Innsbruck Oberpolizeirat Dr. Woditschl 
und der Zentralinspektor der Bundessicherheitswach
Oberst Poys, in Vertretung des Brigadekomml;lndanten
O_berst Neumayr, Major d. G. Seyr, der stellvertretende
Sicherheitsdirektor für Tirol Oberpolizeirat Dr. Obrist
mit Gemahlin, in Vertretung des Präsidenten der Post
und Telegraphendirektion für Tirol und Vorarlberg Hofrat
Ing. Dr. Rutscher mit Gemahlin, die Bezirkshauptleute von
-Innsbruck und Schwaz die Hofräte Dr. Nöbl und Doktor
Hoppichler mit Gemahlinnen, Hofrat Dipl.-Arch. Jung un_dmcht zuletzt der Hausherr Gend.-Oberst Peter Fuchs mit
Gemahlin und einer Anzahl seiner Offiziere mit Ge
mahlinnen.

Der Ball wurde durch eine Gruppe von sechs Tanz
paaren der Tanzschule Ing. Schücker mit einem Walzer 
eröffnet. An diesen Tanz schloß sich der allgemeine Wal
zer an. Es wurde vielfach hervorgehoben, daß Beamte 
in Uniform sehr zahlreich vertreten waren und auch die 
jungen und jüngsten Angehörigen des Korps dem Tanze 
fleißig huldigten. Die tanzfreudige Jugend und auch die
„ältere Jugend" kamen voll zu ihrem Recht. Erst um die 
dritte Morgenstunde begannen sich die Reihen der Ball
besucher langsam zu lichten und die Unentwegten hielten
bis zum Ende des Balles durch.

Der Tiroler Gendarmerieball wird seit 1950 in ununter
brochener Folge veranstaltet. Alles in allem kann sich 
der Ball 1966 an seine Vorgänger in jeder Weise würdig 
anschließen und wird sicherlich allen Teilnehmern lange 
.in bester Erinnerung bleiben. 

ENTSCHEIDUNGEN DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

§ 171 (§ 467 b StG): Diebstahl - und nicht unbefugter
Fahrzeugbetrieb - liegt vor, wenn der Täter das Fahrzeug 
in der vorgefaßten Absic'ht entzieht, es geraume ·zeit hin
durch unter Ausschaltung des Berechtigten ,viederholt zu 

gebrauchen 

Diebsta�l und _unbefugte Inbetriebnahme von Fahrzeugen
unterscheiden sich nach der seit Jahren unveränderten 
Rechtsprechung des OGH (siehe die grundlegende E. SSt. 
�XVIII 6, ferner RZ 1960 S. 147, EvBl. 1963, Nr. 16, und 
viele andere mehr) nur durch die innere Tatseite. Der 
Tatbestand des § 467 b StG setzt im Gegensatz zu jenem 
nach dem § 171 StG voraus, daß der Täter nicht um 
seines Vorteiles willen, sondern in der Absicht handelt, 
das Fahrzeug lediglich vorübergehend in Gebrau�h zu 
nehmen tmd es dem Berechtigten unmittelbar nachher 
wieder zukommen zu lassen. Das wesentliche Merkmal 
des unbefugten Betriebes im Sinne des § 467 b StG ist 
somit dessen Beschränkung auf einen kurzen Zeitraum 
...:nd die Beendigung in der Weise, daß das Fahrzeug 

�ieder in den Besitz des Berechtigten kommt (EvBl. 1961 
�r. 538). Diese Voraussetzungen fehlen jedoch, wenn der 

Täter das Fahrzeug in der' vorgefaßten Absicht entzieht, 
es geraume Zeit hindurch unter Ausschaltung des Be
rechtigten wiederholt zu gebrauchen. Er maßt sich unter 
diesen Umständen vielmehr ausschließlich dem Eigen
tümer in Ansehung des Fahrzeuges zustehende Befug
nisse in einer Form an, die durch die Bestimmung des 
§ 467 b StG, welche an einen nur kurzfristigen Gebrauch
denkt, nicht mehr gedeckt ist und eine Beurteilung seines 
Verhaltens nach dieser Gesetzesstelle ausschließt (EvBl. 
1962, Nr. 278). Er handelt bei dieser Sachlage mit der für 
den Diebstahl in subjektiver Richtung begriffswesent
lichen Zueignungsabsicht, die in der Herrschaftsanmaßung 
über eine fremde bewegliche Sache nach Art eines 
Eigentümers ihre Verkörperung findet, sofern diese Herr
schaftsanmaßung eine Verwendung der Sache in wirt
schaftlichem Sinn bedeutet, gleichgültig, ob sie ihn (oder 
einen Dritten) unmittelbar oder auch Jur mittelbar be
reichert, indem sie ihm einen Aufwand erspart (SSt. XXI 73). 
OGH, 18. Dezemher 196_4, Os 240/64; LG Graz, 9 Vr 1088/64. 

§ 192 StG: Raubgeriossc ist, wer im Einverständnis mit
einem anderen Täter über die Verübung des Raubes ani· 
11atort oder in dessen unmittelbarer Nähe anwesend ist; 

�..,._dabei ist es nicht notwendig, daß jeder Raubgenosse die 
� im § 190 StG be�eich�ete Ausführungshandlung setzt

Als Raubgenosse un Smne des § 192 StG ist - wie im 
Falle des Diebstahls als Diebsgenosse - derjenige anzu
sehen, der im Einverständnis mit einem anderen Täter 
über die Verübung des Raubes am Tatort oder in un
mittelbarer Nähe anwesend ist. Es ist jedoch keineswegs 
erforderlich, daß jeder Raubgenosse die im § 190 StG 
bezeichnete Ausführungshandlung besorgt; vielmehr ge
nügt es, daß zwei oder mehrere Personen im bewußten 
Zusammenwirken durch ihre Anwesenheit am Tatort oder 
doch in dessen Nähe die Begehung des Raubes ermög
lichen . oder erleichtern; denn abgesehen davon, daß es
schon m der Natur der Sache liegt, daß mehrere bei der 
Verübung eines Raubes zusammenwirkende Personen die 
Erfüllung verschiedenet" Aufgaben übernehmen ist beim 
Raub ebenso wie beim Diebstahl der Grund für die 
strengere Beurteilung des Genossenschaftsverhältnisses die 
größere Gefahr, die in der Begehung der Tat durch ver
einigte Kräfte gelegen ist, die nötigenfalls einander helfen 
können (vergleiche SSt. XVII 77, RZ 1961 S. 37 und an
dere mehr). OGH, 11. Dezember 1964, 10 Os 215/64; JGH 
Wien, 4 a Vr 146/64. 

§ 132 III StG: Verleitung zur Unzucht durch Begehung
von Unzuchtshandlungen 

Die vom Tatbestand des § 132 III StG geforderte „Ver
leitung" umfaßt jede Einwirkung auf einen Dritten, die 
bestimmt und geeignet ist, dessen anders gearteten Willen 

in die vom Täter gewünschte Richtung- der Begehung 
oder Duldung einer unzüchtigen Handlung :zu lenken 
(SSt. V 49). Als Mittel hiezu kommen Aufforderungen in 
den verschiedensten Formen, Graden und Abstufungen, 
Drohung und Gewalt, sofern sie einen die Selbstbestim
mung aufhebenden Grad nicht erreichen (SSt. VII 46), 

· jedwede Geltendmachung einer zur Willensbeeinflussung
geeigneten Autorität sowie alle Akte in Betracht, durch 
welche die Sinnlichkeit der zu verleitenden Person gereizt 
wird und diese der Unzucht _geneigt gemacht werden kann, 
so Annäherungsv_ersuche durch Berührung der Brüste 
(EvBl. 1957 Nr. 391.) oder des Geschlechtsteiles (EvBl. 1950 
Nr. 103). 

Wohl schließt nicht jede Unzuchtshandlung eine „Ver
führung" in sich, sondern es kommt, wenn es sich um 
einen einzelnen Unzuchtsakt handelt, darauf an, ob hie
durch die schutzbedürftige Person zur Begehung oder 
Duldung weiterer, sich entweder hieran unmittelbar an
schließender, in der Regel schwerwiegenderer, oder auch 
erst für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht genomme
ner unzüchtiger Handlungen, die nicht unbedingt eine 
Steigerung darstellen müssen, bewogen werden soll (SSt. 
XXV 31, SSt. XVII 5, EvBl. 1951 Nr. 296). U n t e r s o  1 c h e n 
U m s t ä n d e n  b e d a r f  e s  (R Z 1 9 5 7 S. 2 3) e i n  e r 
a u s d r ü c k l i c h e n  b e s o n d e r e n F e s t s t e l l u n g  d e r  
b e z ü g 1 i c h e n A b s i c h t d e  s T ä t e r s, und zwar vor 
allem dann, wenn eine Unzuchtshandlung an dem wider
strebenden Opfer gegen dessen Willen unternommen 
wurde. Handelte es sich demgegenüber nicht um einen 
einmaligen, sondern um einen durch längere Zeit fort
gesetzten, von der schutzbedürftigen Person geduldeten 
geschlechtlichen Mißbrauch, dann tritt in einer derartigen 
Handlungsweise allein schon die mit ihr notwendig und 
untrennbar verbundene Absicht des Täters, sein Opfer 
der - fortdauernden - Unzucht geneigt zu machen und 
damit die Verleitung gemäß dem § 132 III StG unmi'ßver
ständlich in Erscheinung. OGH, 9. Dezember 1964, i2 Os 
165/64; LG Wien, 8 b Vr 56/64. 

§ 185 (§ 477) StG: Die Uebertretung des Ankaufs verdäch
tiger, einem Dritten gestohlener Waren und die durch 
den entgeltlichen Erwerb gestohlener Waren verwirklichte 
Diebstahlsteilnehmung unterscheiden sich nur durch die
innere Tatseite; im ersten Falle handelt der Täter fahr-

lässig, im zweiten Falle vorsätzlich 

Handelt derjenige, der gestohlene Sachen verhePllt oder 
an sich bringt, in Kenntnis der diebischen Herkunft der 
bezüglichen Gegenstände oder rechnet er auch nur - im 
Sinne des für den Tatbestand des § 185 StG ebenfalls hin
rei_chenden ?olus even�ualis - mit einer solchen Möglich
keit und mmmt er diese in Kauf, dann fällt ihm eine 
Teilnehmung am Diebstahl nach der zitierten Gesetzes
stelle zur Last. 

Einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung des § 477 
StG mac�t sich der Täter nur dann schuldig, wenn er 
Sachen, die nach der Eigenschaft gegen den Anbietenden 
den Verdacht erwecken, daß sie entwendet, das heißt aus 
dem Vermögen eines anderen entzogen worden sind, an
�auft u�\f hiebei dieselben wegen Außerachtlassung der 
ihm obliegenden Sorgfalt. nicht als verdächtig erkannt 
(unbewußte Fahrlässigkeit) oder trotz dieser Erkenntnis 
zumin_dest erweislich mit Sicherheit gehofft hat, den straf
r�chthch verpönten Erfolg des entgeltlichen Erwerbes 
e_�e_s e!ltwen_deten Gutes zu vermeiden (bewußte Fahr
lass1gkeit). Die Ue_bertretung des Ankaufes verdächtiger,
der Gewahrsa_me emes Dritten durch Diebstahl entzogener 
Waren und die durch den entgeltlichen Erwerb einer ge
stoh�enen �ache v�rwirklichte Diebstahlsteilnehmung unter
scheiden sich somit nur durch die innere Tatseite, die im 
letz_teren _ Falle durch ein doloses, beim erstbezeichneten
Delikt hmgegen durch ein culposes Vergehen des Täters 
gekennzeichnet ist. OGH, 11. Dezember 1964, 10 Os 218/64; 
JGH Wien, 4 a Vr 708/64. 
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Dos Kriminologische Museum beim Londesgendormerie„ 

kommondo lür Niederösterreich 
Von Gend.-Oberleutnant KURT HOFMANN, Gcndarmerieerhebimgsabteilung Wien 

Fürs erste scheint die Bezeichnung „Museum" nicht ganz 
am Platz, jedenfalls aber hochtrabend zu sein. Ziehen wir 
doch die allumfassende Begriffsbestimmung des Brock
haus-Lexikons zu Rate: Museum ist unter anderem eine 
Sammlung belehrender Art auf allen Gebieten der Wissen
schaft, der Kunst, Technik, Gewerbe usw. Zweck und 
Aufgabe sind nach Brockhaus: Sammeln, pflegen und 
sinnvolles Ordnen der Exponate, so daß sie Wissenschaft 
und Lehre zugänglich sind. 

Die Bezeichnung „Museum" besteht also zurecht. Richtig 
ist auch zweifellos die Bezeichnung „Kriminologisches Mu
seum", weil es hauptsächlich dem Unterricht dient; kür
zer aber ist der Ausdruck „Kriminalmuseum", das sqgt 
sich leichter und dabei mag es in diesem Aufsatz bleiben. 
' In diesem Sinne soll auch die hiesige Sammlung ver
standen werden. Sie dient der Schulung und dem Unter
richt, bietet Anschauungsmaterial für die jungen Beam�en 
der Ergänzungsabteilung, aber auch für die Teilnehmer 
an den Fortsetzungskursen aller Sparten des Gendarmerie
dienstes. 

Bei den Exponaten handelt es sich durchwegs um Be
weisgegenstände, die nach dem gerichtlichen Verfahren der 
Erhebungsabteilung für dieses Museum zur ·verfügung ge
stellt wurden. z·ahlreiche Lichtbilder und zeichnerische 
Darstellungen heben die Anschaulichkeit der einzelnen 
Fälle. 

Rollschränke präsentieren ein ganzes Arsenal von Pisto
len und Revolvern, in Vitrinen liegen inkriminierte Ge
wehre, Jagdbüchsen von Wilderern, abgeschnittene und 
teils mit Schalldämpfern versehene Kleinkaliberwaffen, 
die für den Wilddiebstahl so zugerichtet wurden. In mil
dem Licht und unter Glas ruhen Schlagringe, Dolche und 
Totschläger. Um die Länge besser zu zeigen, hängt ent
lang zweier Wände die Knoten- bzw. Strickleiter, die 
Häftlinge in der Strafanstalt Stein an der Donau anfer
tigen konnten und damit einen Fluchtversuch unternah
men. Weiter sind Falsifikate von Münzgeld und Bank
noten ausgestellt, Fälschungen von Pässen und Lotterie
scheinen; falsche Jetons für die Spieltische der großen 
Welt und kleine Metallscheiben, mit denen der Prüfmecha
nismus der Automaten überrumpelt wurde. 

Neben Tatwaffen von Morden und Ueberfällen, Ein
bruchswerkzeugen und aufgebrochenen Kassen werden 
Spurenabformungen, Beweisgegenstände von Unfällen, 
Bränden und Selbstmorden gezeigt. 

Wie in Liliput kommt man sich vor, betrachtet man die 
Tatortmodelle. Ueber Kleiderpuppen ·hängt das Gewand, 
welches Mordopfer zur Zeit der Tat tru_gen. 

Auch der Gendarmeriegeschichte ist in dem sonst streng 
fachlich gehaltenen Museum etwas Raum gegeben. Hier 
kann dem Besucher eine sehr wertvolle, seltene Urkunde 
geboten werden·: Ein Originaldruck c;!er Verordnung Na
poleons I. ,,über Errichtun_g einer Gendarmerie in Oester
reich" vom 3. Dezember 1805. 

Das Kriminalmuseum hat sich zum Lehrmittelzimmer 
für den Unterricht der Kriminologie entwickelt. Wert
volles Anschauungsmaterial wurde zusammengetragen, 
adaptiert und zweckmäßig eingegliedert. 

Schon die ersten Führungen für die laufenden Kurse 
der Ergänzungsabteilung haben gezeigt, in welch hohem 
Ausmaß damit der Ausbildung gedient wird. Die Exponate 
werden nicht nur angeschaut; die Führungen sind stets 
so eingeteilt, daß nach einem gemeinsamen, informativen 
Rundgang den Besuchern Gelegenheit geboten wird, nach 
eigenem Ermessen zu besichtigen und im Bedarfsfall kon
krete Auskunft einzuholen. Meist aber genügen die kurzen, 
prägnanten Beschreibungen neben den Exponaten, um sich 
zu orientieren. 

Idee und Initiative zu diesem Museum entstammen der 
Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich. Im Frühjahr 1952 entstand das erste Kri
minalmusemn in den Iläumen des damaligen Kommando-
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gebäudes auf der Landstraße in Wien. Der Raum war 
klein, die Einrichtung entsprach den Umständen der Zeit; 
der Anfang aber war gemacht. 

Nach Uebersiedlung des Landesgendarmeriekommandos 
in den Gebäudekomplex der l\lieidlinger Kaserne mußte 
der Museumsgedanke zurückgestellt werden, weil keine ge
eigneten Räume vorhanden waren. Nach dem Ausbau des 
Dachgeschosses im Objekt III standen der Erhebungs
abteilung, die im gleichen Objekt untergebracht war, ein 
Lehrsaal und ein zweiter, gleich großer Raum zur Ver
fügung. Der Lehrsaal konnte unbeschadet seiner eigent- · 
liehen Zweckbestimmung museal eingerichtet werden, der 
zweite Raum wurde zur G1l.nze für die Sammlung ver
wendet und dementsprechend möbliert. 

Im Budgef für die österreichische_ Bundesgendarmerie 
sind derartige Ausgaben nicht vorgesehen und daher auch 
nicht unter-zubringen. Das Mobilar mußte also _anderwe)_tig 
beschafft werden. Dies führte zunächst zu emer _,,Plun
derung" des Lagers der Magazinverwaltung. Alles, was 
noch einigermaßen stabil war, ausrangierte Spinde, Käste� 
und alte Schulbänke wurde „requiriert" und „zurecht
gemacht". Eine gan�e Menge Leim, eine Kiste Nägel 
.und Schrauben, aber auch viel Arbeit waren notwendig, 
damit die altersschwachen Trümmer wieder den Namen 
Möbel tragen durften. Viele Dosen Farbe, Kitt und Lack
wurden �erarbeitet, um dem so geschaffenen Mobil?r jenes 
Aussehen zu geben, das in diesem Rahmen unbedmgt ge
fordert werden muß. 

Nunmehr macht das Museum jenen Eindruck, den die 
Initiatoren verlangten: ernst, aber nicht trostlos, aufs�hluß
reich und markant, ohne dabei gewöhnlich zu w1�ken, 
vor allem aber lehrreich für jene, die sich aus beruflichen 
Gründen dafür interessieren. 

Es ist klar daß ein deutliches Hervortreten der Ex
ponate nur bei entsprechendem Licht möglich ist: Mit 
normaler Raumbeleuchtung ist dies nicht zu erreichen. 
So wurden alle Schaukästen, Vitrinen, freistehenden Ex
ponate und Bilder mit Innen- oder Sonderbeleuchtung 
ausgestattet. Damit erst ist es möglich geworden, eine 
Führung durch diese Schausammlung ohne Rücksicht auf 
Tageslicht oder standardmäßige Raumbeleuchtung anschau
lich zu gestalten und jedes Exponat ins „rechte Licht" zu 
rücken. 

Dac Kriminalmuseum war in Meidling bereits fertig ge
wesen, als der Befehl zur Uebersiedlung de;r Erhebungs
abteilung in die Rennwegkaserne kam. Das Museum zog 
mit und konnte hier in zwei durch einen Durchgang ver
bundenen Räumen sehr zweckmäßig untergebracht werden. 

„Hauptkonsument" ist die Ergänzungsabteilung. yvie s)ch 
herausstellte ist der Museumsbesuch nicht nur eme w1ll
kommene Abwechslung im theoretischen Unterricht. 

Die Führung wird ausschließlich von Bea_mter.i der E1:hebungsabteilung vorgenommen. Der Führer fungiert damit 
in fast allen Fällen als authentischer Mittler zwischen 
dem Tat- oder Unfallgeschehen und seinen Zuhörern. 

Eine Erläuterung, die auf das vorhandene Aktenm_ate
terial allein gestützt ist, gibt es in diesem Rahmen mcht. 

Ein Gang durch dieses Museum ersetzt keineswegs Un
terrichtsstunden in Kriminologie. Die Anschaulichkeit derExponate kommt erst dann voll zur Geltung, wenn durch 
den Unterricht im Klassenzimmer ein erstes Rüstzeug für 
diese Materie vorhanden ist. Wohl können die Exponate 
auch eine primäre Anregung geben, doch sollen sie nicht 
einen Abglanz der abenteuerlichen Sei:te unserer Sparte 
·darstellen, sondern Lehrmittel und Mahnung zu exakter
Arbeit und richtiger Beru±sauffassung sein. 

Auf Außenstehende wirkt das Kriminalmuseum freilich 
wie ein Gruselkabinett; ein Jahrmarkt des Verbrechens, 
beschickt mit den Souvenirs menschlicher Tiefe. 

Dieses Museum ist nicht öffentlich zugänglich. Der 
Besuch -des Kriminalmuseums bleibt Richtern, Staats
anwälten, Behördenvertretern und selbstverständlich Gen
darmerie- und Polizeiangehörigen vorbehalten. 

/ 

Exponate im Kriminologischen Museum 

Abb.1 

Der Pistolen- und Revolverschrank 

Abb. 2 

ICasseneinbruch - Photograpl!ie 

Abb. 3 

Kasseneinbruch 

Abb. 4 

Dokumentenfälschung, medizinisches Beweismaterial 

Abb. 5 

Schlösser für Lehrzwecke 

Abb. 6 

Modell zum Tatort und Wandbilder 

Abb. 7 

Die großen Schaukästen 
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Bleibt auch ein alkoholisierter Fohrer durch die Meldung 
des Unlolles strollos? 

Von Gend.-Revierinspektor NORBERT RATH, Gendarnierieergänzungsabteihmg Graz

Die Frage, ob ein Fahrzeuglenker, der durch Alkohol
beeinträchtigt ist und in diesem Zustand einen Verkehrs
unfall mit Sachschaden herbeiführt, den er ohne unnötigen
Aufschub der Behörde (auch der nächsten Gendarmerie
oder Polizeidienststelle) meldet, straflos bleibt, wird in
der Praxis noch immer nicht gleich beantwortet. Mit
diesem Beitrag soll versucht werden, zur Klärung beizu
tragen.

Die Straßenverkehrsordnung 1960 in der Fassung der
Straßenverkehrsordnungsnovelle 1964 bestimmt-im § 99 (6) a:

,,Eine Verwaltungsübertretung liegt n i c h t  vor,
· a) wenn durch die Tat lediglich Sachschaden entstanden

ist und die Behörde hievon vom Beschädiger ohne unnöti
gen Aufschub verständigt wurde (§ 4 Abs. 5) ... "

Zu dieser gesetzlichen Bestimmung möchte ich bemer
�en: Es ist ka_um vorstellbar, daß ein Verkehrsunfall ledig
lich durch die Alkoholbeeinträchtigung eines Fahrzeug
lenkers entsteht, sondern es muß zusätzlich noch eine
Bestimmung der Straßenverkehrsordnung übertreten wer
den. Hieher gehören insbesondere das Nichtbefolgen der
Fahrregeln über das Einordnen, das Ueberholen, den
Vorrang, die Fahrgeschwindigkeit usw. Im Sinne der an
geführten Be_stimmung der Straßenverkehrsordnung 1960
(StVO 1960) hegt also, wenn der Unfall vom Beschädiger 
gemeldet wird, die Uebertretung der StVO über das Ein
ordnen, das Ueberholen, den Vorrang usw. (Zuwiderhand
lungen, die unmittelbar zum Verkehrsunfall führen) nicht
vor. Der alkoholisierte Lenker hat sich dessenungeachtet
nach der he�rs�hen�en Meinung (siehe Georg Gaisbauer,
Zur Straffreiheit bei Meldung von Verkehrsunfällen mit
Sachschaden, ,,Il l u s t r i e r t e  R u n d s c h a u  d e r  G e n 
d a r m e r i e", Mai 1964, Seite 17) aber noch wegen des
L_enkens und der Inbetriebnahme eines Fahrzeuges in
emem alkoholbeeinträchtigten Zustand. (§ 5 StVO 1960) zu
verantworten. __ Außerdem können noch eine gerichtlich zu
ahndende Gefahrdung der körperlichen Sicherheit, Ueber
tretungen des_ Kraftfahrgesetzes, der Kraftfahrverordnung, 
a1:1derer B�stJmmungen der Straßenverkehrsordnung (die
mcht unmittelbare Unfallursache sind) oder der Eisen-
bahnkreuzungsverordnung vorliegen. . 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X X 
X X 
X X 
X 
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; HUL .ll.n;i ••• ' X 
X 

X X 
X . X X LANGE NÄCHTE - ENDLOSE STRASSEN, x 
X X x SCHWARZE GIEBEL - MATTE GASSEN, x 
X X x KEIN WIDERHALL VOM TRITT AM NASSEN ASPHALT, x 
X X 
X VOM BERG HER DER WIND, FEUCHT UND KALT. x 
X X 
X X 

� DUNKLE WÄLDER - GANGLOSE WEGE, 
x · 

X 
X 

x STEILE FELSEN - SCHMALE STEGE, � 
X •• X 

x GEFAHRLICHES ECHO VOM STEINSCHLAG AUS DER WAND x 
X 
x GERETTET VORM ABGRUND DURCH SICHERE HAND. ; 
X X 
X X 

; GLÄNZENDE WASSER - TOBENDE WELLEN, ; 
X X 

x REISSENDE FLÜSSE - SCHREIENDE KEHLEN, x 
X X 

x EIN TOSEN UND RAUSCHEN UMS GEKEN,:ERTE BOOT, x 
X X 

x MEIN LEBEN FÜR DICH, MEIN STERBEN DEIN TOD. x 
X X 

X X 

X X 

x S. Schäffer-Krainer x 
X X 

X X 

X X 
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Eine der häufigsten u n m i t  t e 1 b a r e n  Unfallursachen
auf Freilandstraßen ist das vorschriftswidrige Ueberholen.
Der Grund aber, warum so viele Fahrer vorschriftswidrig
überholen, ist sehr oft die Alkoholbeeinträchtigw1g. An
dem Beispiel eines „Ueberholunfalles mit Sachschaden"
möchte ich die Ansicht darlegen, daß der Fahrzeuglenker
wegen der Alkoholbeeinträchtigw1g (§ 5 StVO), trotz der
·ver ständigung der Behörde, n ich t straflos bleibt.

Ein Fahrer eines Personenkraftwagens überholte in
einem Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h.
Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkom
menden Lastkraftwagen. An beiden Fahrzeugen entstanden
Schäden; Personen wurden nicht verletzt. Der Beschädiger
(der Lenker des Personenkraftwagens) meldete den Unfall
sofort beim nächsten Gendarmeriepostenkommando. Die
Unfallaufnahme ergab: Der Beschädiger lenkte den Per
sonenwagen in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zu
stand. Er führte, obwohl er nicht erkennen konnte, daß
er sein Fahrzeug nach dem Ueberholvorgang in den
Verkehr einordnen kann, ohne andere Straßenbenützer
zu gefährden oder zu behindern, den Ueberholvorgang
durch, wobei es zu einem Unfall mit Sachschaden kam.
Dadurch wurde die Bestimmung des § 16 (1) c der Straßen
verkehrsordnung übertreten. Weiter wurde beim Ueber
holen die zulässige· Höchstgeschwindigkeit überschritten.

Nach der Bestimmung des § 99 (6) a der StVO 1960 liegt
die Verwaltungsübertretung des vorschriftswidrigen Ueber
holens n i c h t  vor, weil der Beschädiger den Unfall un
verzüglich meldete. Auch die Ueberschreitung der erlaub
ten Höchstgeschwindigkeit kann noch zur unmittelbaren
Unfallursache gezählt werden. Es wäre denkbar, daß die
Behörde im Sinne der obenzitierten Gesetzesstelle ent
scheidet, daß auch die Ueberschreitung der Fahrgeschwin
digkeit straflos bleibt. 

Hingegen bildet die Beeinträchtigung des Fahrers ·durch
Alkohol keine unmittelbare Unfallursache.A u ß e r dem hat
der Lenker des Personenkraftwagens schon vor dem vor
schriftswidrigen Ueberholen den Tatbestand des Lenkens
und Inbetriebnehmens eines Fahrzeuges in einem durch

, Alkohol beeinträchtigten Zustand gesetzt. Er wäre daher
nach § 99 (1) a der Straßenverkehrsordnung 1960 mit
mindestens 5000 bis 30.000 S oder mit Arrest bis zu sechs
Wcchei:i zu bestrafen. 

Der weiße Hirsch von der Kellingolm 
Vor einiger Zeit erfuhr man, daß in der Steiermark ein

weißer Hirsch gesichtet worden sei; man hat offenbar
diese „Kuriosität des Waldes" nicht erlegt, weil die ur
alte Ueherlieferung, derzufolge ein Schütze noch im sel
ben Jahr vom Tode ereilt werde, auch in Jägerkreisen,
ernsthaft verankert ist. 

Nun mag es von allgemeinem Interesse sein zu er
fahren, daß der passionierte Jäger und Hotelier Fritz Eder
aus Z e 1 1  a m  S e e am 12. September 1961 auf der K e t -
t i n g a l m i m G e b i e t d e r S c h m i t t e n h ö h e  einen
weißen Hirsch erlegte, der aufgebrochen 130 kg wog.

Bei diesem seltenen Exemplar handelte es sich um einensogenannten „Eisspros�enzehner", dem, wie sich heraus
stellte, an einem Hinterlauf eine Schale fehlte; er hatte
sich in Gesellschaft eines „roten" Gefährten befunden,
der seinen abartigen Freund auch nach dessen Tod nicht
verlassen wollte. 

Hotelier Eder hatte zu jenem Zeitpunkt das Abschuß
recht für nur einen Hirsch, weshalb er zwischen den
beiden wählen mußte; daß er sich für den weißen ent
schloß, kommt daher, daß dieser an einem Lauf er
krankt war.

Es ist nicht bekannt, ob in der Gegend jemals ein
weißer Hirsch erlegt werden konnte.

Im übrigen erfreut sich Fritz Eder noch immer bester
Gesundheit, welcher Umstand besonders hervorzuheben
is�; möge sich der wackere Schütze, der eingangs er
wahnten „Ueberlieferung" zum Trotz, noch recht viele
Jahre des Wohlbefindens erfreuen. O. Jonke
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(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER G iENDARMERIE FEBRUAR 1966) 

Wl'E wn WED WAS.
1. Was ist Bernstein?
2. Was ist das Achterdeck eines

Schiffes?
3. Befindet sich der größte · Teil

eines Eisberges über oder unter der
Oberfläche des Wassers?

4. In welchem Zeitraum umkreist
der Mond einmal die Erde? .

5. Wie heißt der größte Bundesstaat
der USA?

6. Wie hieß der oberste Gott der
•Germanen? - 7. Durch welche Schlacht wurden

die Hunnen unter Attila wieder aus
Westeuropa zurückgeworfen? 

8. Wie heißt das Gebirge an der
Nordwestspitze von Afrika?

9. Wann wurde der Nobelpreis ge
• stiftet?

10. Wie viele Felder hat das Schach
brett?

11. Womit scbneidet man Glas?
12. Was ist eine Rückversiche

rungsgesellschaft?
13. Wie heißt der Endpunkt der

Transsibirischen Bahn im Fernen
Osten? 

14. Wie hieß die Leibwache der
römischen Kaiser?

15. Wie heißt die Hauptstadt von
Bulgarien?

16. Wann wurde die UNO gegrün
det'?

17. Wie heißt der größte Fluß
Alaskas?

18. Wie nennt man in der Bild
hauerei ein unvollendetes oder teil

fili weise zerstörtes Werk? 
.:!f!!J l!J. Wie heißt die älteste Burganlage

Londons'? 
20. Was versteht man unter Strato

sphäre? 

Ein süddeutscher Dichter, geboren
1787 in Tübingen und 1862 in seiner
Vaterstadt gestorben. Seine .Dichtung
wendet sich wie die der Romantiker
in glühender Vaterlandsliebe der
Herrlichke1t vergangener Zeiten zu,
aber er hat nicht das Träumerische
und Schwärmerische der Romantiker,
vielmehr is't bei ihm Klarheit des Ge
fühls vorheri;-schend. Er studiert die
Rechte, wird Advokat UHd Doktor
Jus. Von seinen Dramen kennen
wir „Ernst, He'rzog von Schwaben"
und das Schauspiel „Lttdwig der
Bayer". Die Liter.aturgescl)ichle ver
zeichnet ihn als Lyriker, besonders
für seine "Lieder von unvergänglicher

Volkstümlichkeit. Das am tiefsten
ins Volk vorgedrungene dieser Lie
der ist „Ich hatt' einen Kameraden".
Zu seiner bekanntesten Ballade ge
hört „Des Sängers Fluch".

Beim freien Fall erreicht ein Kör
per nach der ersten Sekunde eine
Sekundenges-chwindigkeit von 9,81
Meter, nach der zweiten Sekunde
. .. mal so �iel, nach der drillen Se
kunde ... mal so viel und so fort.

DENJ{SPom 
Geschäftsjubiläum 

Weil ein Kaufmann Geschäftsjubi
läum hat, will er seinen treuen Kun
dinnen eine Freude machen. Der
ersten Kundin verkauft er die Hälfte
seines Eiervorrates nicht nur zum
halben Preis, sondern er gibt ihr
sogar noch ein halbes Ei dazu. Di-e
zweite Kundin bekommt von den
verbliebenen Eiern wieder die Hälfte
und noch ein halbes Ei dazu. Mit der

'dritten und vierten Kundin verfährt
er ebenso: immer die Hälfte des
verbliebenen Vorrats und ein halbes
Ei als Zugabe. Zur fünften Kundin
sagt er: ,,Tut, mir leid, ich habe
nur noch ein Ei. Das will ich Ihnen
schenken." Wie groß war der Eier
vorrat, als er mit dem Sonderver-
kauf begann. Zerbrochen wurde nicht
eines der Eier.

PHOTO-QUIZ 

Wei ist dieser Mann? a) Kepler.,
b) Kolumbus, c) Wallenstein?

oJ ni1af.tdiJl 
Sonderpostmarke zur Einführung der 

Postleitzahlen 

Darstellung: Das Markenbild zeigt
auf getöntem Hintergrund eine Land
karte von Oesterreich, auf der die
Leitzonen eingezeichnet sind. Unter
halb der; zweizeiligen Aufschrift Post
leitzahlen, die in der linken oberen
Ecke angebracht ist, befindet sich
ein Posthorn. Die Wert- und Wäh
rungsbezeichnung ist links oberhalb
der Bezeichnung „Republik Oester
reich" zu lesen. Nennwert: 1,50 S.
Erster Ausga_betag: 10. Jänner 1966.
Weiters erscheinen folgende Sonder-

-postmarken:

100 Jahre Generaldirektion für die
Post- und Telegraph-enver-val tung,
1,50 S, 28. Februar 1966. Maria Eb
ner-Eschenbach, 3 S, Februar 19fi6.
200 Jahre Wiener Prater, 1,50 S, April
1966. LandeskunstausstellLmg Wiener
Neustadt, 1,50 S, Mai 1966. 120 Jahre
Wiener Tierschutzverein, 1,80 S, Juni
1966. Erste Internationale Welser
Messe, 3 S, August 1966. Rettet das
Kind, 3 S, Oktober 1966. Oesterrei
chische Nationalbibliothek, 1,50, 1,80,
2,20, 3 S, Ausg.abedatum noch tmbe
stimmt.

� ß UN.TE ,� 
�eschidften 

Ein Professor sprach über die
Weisheit der Sprüche Salomos in der
Bibel. Ein Student meinte herablas
send: ,,Ich kann an den Sprüchen
nichts besonderes finden. Das sind
ganz gewöhnliche Bemerkungen ganz
gewöhnlicher Leute."

,.Schön", erwiderte der Professor.
„Dann machen Sie mal einen solchen
Spruch." 

* 

Raffke hatte sich eine neue Villa,
- ein Traumhaus, bauen lassen. Raffke
führte seine Gäste durch das Haus
und erklärte großspurig: ,,Dieses Bild
hier stellt einem. meiner Vorfahren
dar!" 

,,Und beinahe ", hakte hier Siede
zahn laut ein, ,,wäre es einer von
meinen geworden, denn bis zwölf
tausend habe ich nämlich bei der
Versteigerung mitgeboten .. :'

. Ein Paar betritt den Saat, wo ein
. gi;oßer Empfang stattfindet. Der Galle
fl'.)stert seiner Frau ins Ohr: ,.Die



-Naht deines linken Strumpfes sitzt
schief!"

herrlich, daß der liebe Gott es so 
schön schneien läßt!" 

„Ein wunderbares Menü hast du da 
gemacht", schwärmt der Ehemann.· 
,,Wo hast du ·denn das Rezept her? 
Aus deinem neuen Kochbuch'?" 

Das kleine Mißgeschick wird dis
kret behoben. ,,Und der andere ' 
Strumpf ist in· Ordnung?" fragt die 
Gattin. 

,,Aber Kindchen", lächelte Bobby. 
„das ist doch keine Kunst, jetzt im 
Winter!" „Nein, das habe ich neulich von 

zwei Damen- gehört, die im Sinfonie
orchester hinter mir saßen." 

* 

Der Mann kontrolliert. - ,,Ja", sägt 
er dann, ,,es ist ein Strumpf ohne 
Naht!" 

Am So1mtagmorgen ging Graf 
Bobby mit seiner Braut- über den 
Wiener Ring. Schnee fiel in dichten 
Flocken. 

Graf Bobby gab eine ganz große 
Gesellschaft un.d begrüßte die Gäste 
persönlich. Wieder kam ein neuer 
Gast und stellte sicq gleich vor: 
,,Mein Name ist Platz!" 

* 

„Haben Sie schon gehört, die 
Petermanns lassen in ihrem neuen 
Bungalow die ganze Nacht hindurch 
das Licht brennen, und zwar wegen 
der Einbrecher." 

· Die Braut griff glücklich nach den
Schneeflocken und jauchzte: ,,Wie

,,Platz", echote Graf Bobby nach
denklich, ,,dieser Name kommt miJ, 
so bekannt vor! Sagen Sie einmal, 
sind Sie vielleicht ein Verwandter 
von dem Markus-Platz in Venedig'/" 

,,Komische Leute, diese Peter
manns! Einbrecher haben doch Ta
schenlampen." 

(/)Jlll ?rloll.d mM "!JllJlnyiirpvu,. [duaJui �Jlll am 23. :fJWJl.ll.all. 1836 in tfwfllta.U

Nachstehendes Gedicht wurde von einer Wiener Zei
tungsdruckerei anläßlich der Hinrichtung des Eduard Sech
ser am 3. November 1836 öJJentlich angeschlagen und vom 
Gericht dem Strafakte beigeschlossen. Aus Anlaß. der 
Ueberführung des Strafarchivs aus dem Schlosse Rohr3u, 
Bezirk Bruck· an der Leitha, Niederösterreich, in ein 
Schloß des Grafen Harrach in der Tschechoslowakischen 
Republik in den dreißiger Jahren wurde dieses Gedicht 
entdeckt und vom damaligen Postenkommandanten Gend.- -
Revierinspektor Karl Dolezal in Abschrift genommen._ 

II 

Seht Ihr bei Rohrau aufgerichtet 
Das Hochgericht, des Sünders Pein? 
Seht wie ein Jüngling wird gerichtet, 
Weil er vergessen Mensch zu sein. 

Dort muß er jetzt sein Leben enden, 
Da sein Gewissen sich verschloß, 
Und er mit rachegier'gen Händen 
Vorsätzlich Menschenblut vergoß. 

Es reget sich der böse Willen 
Im Herz des Menschen ungefähr, 
Und wer ihn einmal mag erfüllen, 
Der wird wohl selten seiner Herr. 

Denn wer nicht schnell zu unterdrücken 
Die Flamme sucht, wenn sie entsteht, 
Der wird im Bösen vorwärtsrücken 
Bis daß er endlich untergeht. 

Und wollt Ihr die Geschichte hören, 
Was dieser Böses hat getan? 
Von Rachsucht ließ er sich betören; 
Dies führt ihn auf die Schreck'ensbahn. 

Er wollte die Geliebte sehen, 
Die ihm schon Monden zugetan, 
Doch, weil nach Bruck sie mußte gehen, 
Traf er sie nicht zu Hause an. 

Die Eifersucht jedoch ihn quälet: . 
Was bat sie dort zu tun allein? 
Hätt' sie mir früher das erzäJ.;ilet, 
Würd' ich mit ihr g;egangen sein. 

Er weiß, dort wohnt die alte Liebe, 
Glaubt, daß sie dahin gegangen sei, 
Und weil sie lange <j\Ußen bliebe, 
Wähnt er, sie wär' ihm ungetreu. 

So bringt er unter Grübeleien 
Sich manche Sachen in den Süm 
Und endlich, um sich zu zerstreuen, 
Setzt er zum Heurigen sich hin. 

Jedoch er kann nicht ruhn noc:b rasten, 
Ihn hält es nicht an einem Ort, 
Die Rachgedanken, die ihn faßten, 
Die heischten der Geliebten Mord. 

Und schnell aus der Kaserne holte, 
Dort wo er als Grenzjäger lag, 
Er zwei Patronen, damit wollte 
Er sie noch morden diesen Tag. 

Er kommt zu ihr, trifft sie alleine, 
Will die Pistole ihres Herrn, 
Und sie, von aller Schuld ganz reine, 
Sie- eilt und bringt· sie ihm ganz gern. 

Da sagt er ihr mit rauher Stimme, 
Daß clJes Geschoß für sie nun sei, 
Du sollst, sagt er in. seinem Grimme, 
Jetzt sterben, weil du ungetreu. 
Sie aber fällt zu seinen Füßen 
Und fleht ihn um ihr Leben an. 
Rein ist meirf Herz, rein mein Gewissen, 
Und dir gehört ich stets nur an. 
Verschone doch das zarte Leben, 
Das unter meinem Herzen ruht. 
Doch all ihr Bitten war vergebens 
Und brin_gt ihn immer mehr irt Wut. 
Und als ihm das Pistol versagte, 
Das zwei Zoll von ihr abgebrannt,~ 
Er neue Mordversuche wagte 
Mit seinem Säbel in der Hand. 
In dieser Not weicht sie zurücke, 
Sucht seinen Hieben zu entfliehen, 
Benützt die günst'gen Augenblicke 
Und -kommt hinaus und sperrt ihn ein. 
Doch er, von Rachsucht ganz erblindet, 
Springt bei dem Fenster schnell hinaus. 
Da ihren Zufluchtsort er findet, 
Folgt er ihr nach ins fremde Haus. 

Allein, hier konnt er nichts erzwingen
Und kehrte heim mit dem Entschluß,
Es müsse dennoch ihm gelingen, 

Daß sie aus Rache sterben muß. 

Nach Mitternacht traf ihn die Wache,
Da brütet er ob seinen Plan. 
Sein ganzes Sinnen war nur Rache.
Nun hört, wie er den Mord getan:

Er ging, als hätt' er wa_s vergessen,
Am andern Tag zur Geliebten bin. 
Da sie nicht im Quartier gewesen, 
So lockt er sie durch List dahin. -

Sie kam, und unter Schmeicheleien 
Bat er, was gestern er begann, 
Das möchte sie ihm jetz.t verzeihen, 
Da es ihm herzlich leid getan. 

Er nahet sich, sie zu umarmen, 
Und sie, ganz arglos, sträubt sich nicht 
Und fühlt es kaum, als ohn' Erbarmen 
Er mit dem Messer sie _durchsticht. 
Und als sie tot im Arm gefallen 
fäm war mit einem schwacJ.;ien Schrei, 
Wer kann des Wüterichs Rachsucht malen, 
Bracht er ihr noch drei Stiche bei. 
Doch kaum hat er den Mord begangen, 
Erreicht ihn die Gerechtigkeit. 
In Rohrau mußt er schmählich hangen 
Als Warnungsbild für alle Zeit. 

.. 

Gendarm e_r ie 
Ei- kauf s, .. - · -, /5 ·
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Motoren material 

WIEN 3., RASUMOFSKYGASSE 15 
TELEPHON 73 45 41 SERIE 

Fernschreiber 1637-ELKOKOLBEN WIEN 

Weiß-, Schwarz- und 
Luxusbäckerei 
sowie sämtliche Diätbrote 

ANTON BRYNA 

WIEN XII, 

Meidlinger Hauptstraße 66 

Telephon 54 02 998 

HOCH -TIEFBAU 

ALLGEMEINE BAUSPARKASSE 

DER VOLKSBANKEN 

40.000 BAUSPARER ! 

Die Allgemeine Bausparkasse der Volksbanken 

konnte im Jahr 1965 ihren bisher stärksten Bau

sparerneuzugang v�rzeichnen: Es wurden 13.i78 

Bausparverträge mit einer Vertragssumme von 

1,7 Milliarden Schilling abgeschlossen, das sind um 

37 Prozent mehr als im Jahr 1964. Die Gesamtzahl 

ihrer Bausparer hat 40.00Q überschritten. 

Die Baugeldzuteilungen erreichten 228 Millionen 

_Schilling, welche an 2081 Bausparer vergeben wur

. den! Bisher wurden von diesem Institut rund 10.U00 

Wohnobjekte finanziert. 

l""-"----'::�:::------
WIEN-RREDIT 
ANRAUFSFINANZIERUNGEN 

- GESELLSCHAFT M·B·H §§es§§

1WIENl·OPERNGASSE6·TEL.5265051 
REPRÄSENTANZEN: 

Br•g•nz, Koiserslroß• 27, Telefon 29 39 Kl01p1nfurf, 8u19gone 15, Telefon 3135 

(;,az, Homerlinggone 8, T•l•fon 681 28 Lina:, Hum bol d fsl roße 9, Telefon 272 32 

Eisenstadf, Permoyuslroße14, Telefon 23 30 Sah:bu rg, Schwar111roße 21, Tt>lefon 731 97 

lnnsbruck,Sporkaue>r-.durchgang 2,1.1.28398 SI. Pölten, Parkpromt"node 2, Telefon 30 Ob 

1 w;.:�:'�·.�:�:;t�:�:;;;�::�;.\:,3!11 o 1 � 
- AN K A.U F S K R E D I T E -

FOR KRAFTFAHRZEUGE. MASCHINEN U. GERATE FOR GE\'· QBE, lANDWIRTSCHAFT 

U. HAUSHALT. HOBEL USW.,:-----.=,-,_ __ _,__,; 

ING. H. ZEHETHOFER 
STADT BAUMEISTER 

WIEN VÖSENDORF AMSTETTEN 

Ausführung: Hoch- und Tiefbauten aller Art, Straßenbau, Autobahnbau, Wasserbau, 
Brückenbau,, Stadtentwässerung, Kläranlagen. 

• WIEN

Schokoladen:und Bonbons erfreuen jung und alt 

METALLWERK MÖLLER.SDORF 
WIEN VII, KAISER:STRASSE 91, TEL. 93 36 01 

Stangen 
Rohre 
und Profile 
aus Kupfer 
und Messing 

ÖSTERREICHISCHE WERTARBEIT

LWERTHE1m) 
1 BÜROSTAHLMÖBEL 

Wien X, Wienerbergstraße 21-23, Tel. 64 3611 

Wien 1, Walfischgasse 1S, Tel. S2 3416 

Stadtbüro: 

Wien I, Schwarzenbergstraße 1-3 

Brüder ZEILINGER 
Weinbau - Großkellereien 

W eingroßhandelshaus 

Wien XIX, Heiligenstädter Straße 33 

I• 

1. Waldviertler Emaillierwerk
Albert Deckers Witwe 
SCHREMS - Niederösterreich

Die Deka.Viehselbsftränken sind einfach, am weitesten verbreitet, wieder
holt nachgemacht, aber unerreicht. 

ERSTES ÖSTERREICHISCHES PATENT 163.940 

Molkereigenossenschaft 
(JJ llll1.flÄllJ. _ / JI I 

II � 

reg. Gen. m. b. H., in Neulengbach, N.-Ö. 

Druckguß
Zinkspritzgießerei 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Erzeugung von Präzisions-Kleinstteilen im 

Spritzgußverlahren, insbesondere Massenher

stellung von Schiebern für die Reißverschluß

industrie 
1111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

WILLIBALD u. RAIMUND LIPP 

Wiener Neustadt 

Neunkirchner Straße 119 

Telephon 28 76 

B.WALLI
KOMMANDITGESELLSCHAFT 

Papier- und Zellstoffwattefabriken 
Werk Grimmenstein und Olbers
dorf, Niederösterreich 

Verkauf Molett-Vertrieb, Wien III, 
Salesianergas�e 31 

Erzeugung von: Molett-Zellwattetaschen
tüchern, -Zellwatteservietten, 
-Zellstoffwindeln usw.

Anto.n 'f Q./M:�ee 
INHABER H. u. 0. FAHRAFELLNER 

KOHLE UND HEIZÖL 
SPERRHOLZ-FASERPLATTEN 
UND FURNIERE 

ST. PULTEN fl���e�t"a!�!�.66 TEL. 32 87 

CHEMISCHE WERKE 
FRANZ V. FURTENBACH 

WIENER NEUSTADT 

WIEN HOHENEMS 

111 



MOLKEREIGENOSSENSCHAFT 

ER LAUF reg. Genossenschaft m. b. H.

Telephon 552-553 (0 27 57) 

Sämtliche Molkereiprodukte 

FLEISCHHAUER U. SELCHER '¾d/. Ü,. y,öi.6 

St. Pölten, Josefstraße 33e (Hochhaus), Tel. 28 35 

Betrieb : Kranzbichlerstraße 13 a 

• OBERöSTERREICH

• BURGENLAND

KUNSTSTOFFWERK 

der ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCH EK 

und der DURIT-WERKE KERN & CO. 

IV 

STA DTBA UME I ST E R

Ing. JOSEF SCHWARTZ 

Hoch-, Tief-, Stahlbeton- und Brückenbau 
• sowie Erdarbeiten

7400 0 BE RW ART 

Wiener Straße 11, Telephon 470 

Großtankste lle u. Lastentransport e, Dei chgräber 

K O M M.-RAT G E O R G B Ö H M 
Untere Hauptstr.22, 7100 Neusiedl/See 

Telephon 66, 156 

Zellenglas-, Shed- und Decof altglaswerk 
Inhaber: Ing. V. Schlesing er 

Werk: HORNSTEIN, Burgenland 

Linke Hauptzeile 10, Tel. (0 22 89) 265 

-·

= 

.:.:l 

·-

G) 
-

:a
-=

"' 
G) 

-= 
w 

G) 

Kunststoff-Abflußrohre 

Kunststoff-Druckrohre 

Fittings und Formstücke 

Kunststoff-Wellplatten 

Kunststoff-Handläufe 

LI NZ-WIEN 

JOS. SCHACHERMA VER 
Eisen- und Elsenwarengroßhandlung 

Großhandelshaus: 
Lastenstraße 42, Tel. 26 3 21, (54 4 55) 

Stadtgeschäft: 
Landstraße 2-6, Telephon 26 6 66 

Ofenzentrum: 
Landstraße 13, Telephon 29 � 66 

t RECHBERGER 
Glas, Porzellan und Küchengeräte 

Zentrale: 
Ferlhumerstraße 6, Telephon 32 1 7 5 

Flllale: 
Landstraße 46, Telephon 31 4 13 1 

PAPIER-UND SULFATZELLULOSE-FABRIK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

N. E T T I N G S D O R F, 0 B E R Ö ST E R R E I C H

f)) 

II 

OBERÖSTERREICHISCHER MO LKEREIVERBAND 

REG. GEN. M, B. H. 

( \ 
Größte und älteste 

milchwirtschaftliche Er-

zeugervereinigung Öster-

reichs in Milch, Butter, 

Käse, Eier, Honig und 

Geflügel 

_____ _) 

Zentrale: Schärding am. Inn 

GMUNDNER KERAMIK KG 
Ingenieur Fritz Fink 
Gmunden, Keramikstraße 24 

MODERNE KUNST-U. GEBRAUCHSKERAMIK 

TEERAG-ASDAG 
AKT I ENGES E LLSC HAFT 

Zweigniederlassung Linz 

Linz, Südtiroler Straße 34 

EIIIGEL 
SPRITIGUSSMASCHINEN 
für thermoplastische Kunststoffe, automatisch 
und hcndgesleuert, für Schußgewlcht von 
20 g bis 150 g mit Schneckcnplastifizierung 

bis 6000 g, Kunslharzpressen bis 2001 
Druckleistung 

TYPE 
ESMA-Sch-40011200 

TYPE 
ESMA-Sch-801150 VH 

MASCHINENFABRIK ENGEL SCHWERTBERG · OBERÖSTERREICH/ AUSTRIA 
Stadtbüro: WIEN XX • Brigittaplatz 15 • Ruf 3S2306 - FS 02 1443 

Generalvertretung für die BR Deutschland 
MAPLA Maschinen und Plostic Ges. mbH. 
Mainz, Gartenfeldstraße 12, Ruf 8 29 02 

Genera\vertrelung für die Schweiz; 

Bally & Laarca 
Bern, Waisenhausplatz 25 

X 

Stohlhoti X 

X 

X 
Anton Mandl 

X 

X 
Linz a. d. Donau 

X 
Anzengruberstraße 6-8 

X Poschingerstraße 53 

X Telephon 5 25 77 u. 5 25�78 

X FS 02/1385 

X 
' 

,, 

BAUUNTERNEHMUNG-GRANITWERKE 

K A P S R E I T E R
SCHÄRDING, WIEN, SALZQURG, GRAZ, INNSBRUCK, EISENSTADT, PUR�ERSOORF 

BRAUEREI KAPSREITER SCHÄRDING 

KAPSREITER BIER 

V 
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E r ns t Hamberger 

.-9�«<1 
�✓�reif� 

SEIT 1828 

SALZBURG 

ZELLAM SEE 

SOHGFÄJ,TIGE BEHATUNG IN 

ALLEN GELDANGELEGENHEITEN 

Tief- und Hochbau OHG 

Linz, Bürgerstraße 11, Telephon 2 66 96 Serie 

Filialen: Steyr, Stadtplatz 31, Telephon 2012 

St. Pölten, Schießstattring 35, Telephon 22 10 

EISEN UND EISENWA REN 

HAUS- UND KÜCHENGERÄTE 

EISEN 
SALZBURG, JUDENGASSE 5-7 

@ 

�

SALZBURGER KREDIT-UND WECHSEL-BANK 
AKTIENGES.ELLSCHAFT 

5024 Salzburg, Makartplatz 3 
(neben dem Landestheater) 

Telegrammadresse : Bayernbank 1f!} 
Telephon 7 26 16 ' Fernschreiber 06/3625 

Postsparkassenkonto 63 807 

Zuverlässige Erledigung aller Bankge8chäfte 
Vermögensanlage - Vermögensverwaltung 

Fabrik pharmazeutischer Präparate 

Mag. Pharm. Franz Hofmann & Co. 
SALZBURG 

Tele oram m-Ad resse: HOF CO - Sa) zbu rg., 

B 
H 

BANKHAUS 

HERGEH & COMP. 

Jktz6u%•fl2aljausplalz 4 

DURCHFÜHRUNG 
ALLER 

BAN�GESCHÄFTE 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• KÄRNTEN

l'EI.DKIRCBEN 

K Ä R N 1 T E N

Waiern - Lindl - St. Ulrich 

' Erholungsgebiet 550-660 m ii. d. M.
Lärmentrücktes Sommeridyll im 
Herzen Kärntens 

Berge, Wälder, Badeseen, 
Wanderungen, Ausfl�1gsfahrten 

Auch im Winter ist Feldkirchen 
einen Urlaub wert. Jede Art von 
Wintersport möglich. 

AUSKÜNFTE - PRO�PEKTE: 

Fremdenverkehrsamt 

A-9560 Feldkirchen

Telephon (0 4,2 76) 21 76

' 

1 

TIROLER 

WASSERKRAFTWERKE 

Aktiengesellscholl 

• 

INNSBRUCK 

• 

Landesgesellscliaft für Tirol 

Tiroler 

Viehverwertungs

genossenscha-ft 
reg. G. m. b. H. 

INNSBRUCK, BRIXNER STRASSE 1 

Tel. (0 52 22) 2 71 55, 2 83 52 

Einkauf 

Verkauf 

Export 

und Vermittlung von Nutz- und Zuchtvieh der 

Braunvieh,- Fleckvieh• und .Pinzgauer Rasse 

über die Stallungen 

Imst 

Brixlegg 

St. Johann in Tirol 

VII 



Reuttener 
Textilware11 

• 

lll 

aller 
Welt 

Reuttener Textilwerke AG 
Vereinigte Färbereien GmbH 
Reutte Innsbruck 

Reichenauer Straße 19 
Wien I 
Rudolfsplatz 13 a 
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Spinnereien, Webereien, Druckereien, Färbereien 
Betriebe in Reutte, Möllersdorf (N.-Ö.), Wien-Hacking 
Textilbetriebsstätten in Reutte seit 1642 
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natii,rlich 
auch 

• 

lll 

allen 
Tiroler 

Fachgeschäften 

Bauunternehmung 

Wir erzeugen : 

Alle Arten Textildrucke für jeden Zweck 
Schnürlsamte in bester Qualität 
Futterstoffe - Weißwaren 
und übernehmen auch Lohnausriistung 

lnnerebner & Mayer Telephon (0 52 22) 2 3734 

INNSBRUCK 

SPARKAS-SE 

DER STADT 

INNSBRUCK 

Schulmöbel und -geräte 

Zimmerei - Säge 

PIRMOSER OHG 

Kufstein, Tirol 

Salurner Straße 5 - 7 

Telephon 2180 

Gegründet 1902 

Mil 1822 
VIII 

ANSICHT VON SCHWAZ 

STADTGEMEINDE 

& L --

Ein bekannter Tiroler Künstler hat Schwaz ein
mal den „Krippenberg von Tirol" genannt, und' 
wer etwa von Innsbruck kommend per Bahn
oder Auto sich der alten Silberstaclt nähert, ge
langt zur Erkenntnis, daß kein anderer Ver
gleich das Charakteristische an Schwaz besser 
hätte treffen können. Wie sich die Stadt um den 
Kegel- des Freundl!berges ausbreitet, bietet sie 
wi):"klich den Anblick einer Tiroler Krippe. 
Dank seiner herrlichen Lage, seiner schmucken, 
mittelalterlichen Gassen und Gäßchen, seiner 
wuchtigen, alten Bauwerke (vierschiffige goti
sche Pfarrkirche) und wohl auch dank seiner 
modernen Sportanlagen ist Schwaz ein gern
und vielbesuchter Fremdenverkehrsort. Das 
Achental mit dem Achensee, das Zillertal und 
das herrliche Ausflugs- und Bergsteigerparadies 
des Karwendel sind von Schwaz in Tagesausflü
gen zu erreichen. Ein neuer Berg- und Schilift 
nach Grafenast und eine Gondelbahn zum Ar
besser Kogel erschließen im Winter eines der 
schönsten Schigebiete Tirols (Gamsstein - Gil
fert - Kellerjoch), im Sommer ein überaus schö
nes Gebiet für den Bergwanderer. Für heiße 
Tage bietet ein neues, großzügig angelegtes Frei
schwimmbad Erholung und Erfrischung. Gut ge
führte, modernst eingerichtete Gasthöfe und Ho
tels bieten den Freinden beste Unterkunft und 
Verpflegung. Ein schönes Kino und sonstige ge
mütliche Abendveranstaltungen sorgen für solide 
Unterhaltung. 

, In der Fuggerstadt Schwaz findet der Aestheti
ker, der Schi- und Bergfreund und der ruhe
suchende, verwöhnte Gast, was er sucht. 

E L E K TRI Z I T Ä T S WER K - Tel. 25 15 und 25 16 
Ausführung sämtlicher Haus- und Freileitungsinstalla-

tionen, Verkauf sämtlicher Elektrogeräte 

Straßenbahn-, 

Auto- und Obuslinien 

Linien nach· 

Solbad Hall 

Linien nach Igls 

mit Anschluß an die 

Seilschwebebahn 

Igls-Patscherkofel 

Sessellift Patscherkofel 

lnnsbrucker 

Verkehrsbetriebe ·I. G. 

Stubaitalbahn mit 

Anschluß an die 

Muttereralmbahn 

Hungerburgbahn mit 

Anschluß an die 

Nordkettenbahn 

INNSBRUCK, KLOSTERGASSE 2 
Autobuslinien 

Innsbruck-Neustift 

Fulpmes-Ranalt 

" 
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TIROLER 
SENNEREI-VERBAND 

Zusammenschluß der Tiroler 

Genossenschaftsmolkereien 

und Käsereien 

Export und Import von Käse 

Innsbruck' 

�eg. Gen. m. b. H. 

Gemeinnützige 

Hauptgenossenschaft 

des Siedlerbundes 

registrierte Genossenschaft m. b. H. 

ZENTRALE·: INNSBRUCK, INNRAIN 95 

Zweig s t e  11 e n: Salzburg, Neutorstraße 15 

Klagenfurt, Anzengrubershaße 81 

Wien IV, Kettenbrückengasse 8 

Der Kurort 

Solbad Hall 
in Tirol 

Sein Kurmittelhaus ist mode�st eingerich

tet für Solebä<ler, alle medizinischen Bäder, 

Inhalationen, Penicillin-Vernebelung, Unter

wassermassage, Sauna, pneumatische Kam

mern, Elektro-Hydro-Therapie, umfassende 

Kurbehan<llungen 

Alle Auskünfte erhalten S.ie bei der Ver

waltung des Kurmittelhauses 

STADTWERKE SOLBAD HALL i. T. 

Elektrizitätswerk, Kurmittelhaus, 

Wasserwer'k 

Büro: 

Südtiroler Platz 8 

Tel. (0 52 22) 2 49 96, 2 49 97 

Lager: Duilestraße 20 

BÜROMASCHINEN 

BÜROMÖBEL 

Betriebsorganisation 

.. ,.,,� <._;?�<::.:> 
/JfJRO•MASCHINEN•BORO·MOBEl 

�Orucl<,ßrlxnerstrasse 3. Tel 21()1,2 

Tirolische 

Landes-Hypothekenanstalt 

Innsbruck, Meraner Straße 8 

Telephon 2 57 46 Serie 

Spar- und Giroeinlagen 

Darlehen 

Kredite 

Verkauf eigener 
Wertpapiere 

Abwicklung aller 
Bankgeschäfte 

11 

Mit 3 °lo I S I P I A I R I rabatt auf alle Waren 

11111111 ·s · B · d · M 
· -

11111111
1 eng1e ere1 un asch1nenfabr1k 

J. Oberhammer vorm. Th. Lang

Mehr als 

Innsbruck, St. Bartlmä 3 

-
V 

40jährige Erfahrung 
auf dem Gebiet 

fflETAIIWERH 
AKllfNGflEIIICHAfl RI 

der Pulvermetallurgie: 

WOLFRAM 

MOLYBDÄN 

TANTAL 

NIOB 

TIZIT HARTMETALL 

XI 



Stadt-Apotheke 

,,Zum Andreas Hofer" 
Mag. pharm. Erna Niederwiese, 

Innsbruck, Andreas-Hofer-Straße 30 

Ecke Franz-Fischer-Straße 

1 Telephon 2 48 61 

..., VORARLBERG 

Erzeugung von 

Stickereien und 

Spitzen aller Art 

Spezialität: 

Wäsche· und 

Luftstickereien 

JlJvunmw. :J1ll1.d X9 

Hohenems, Rudolf-von-Ems-Straße 41 - Tel. (0 55 76) 612 

Te I e gram m: Stickerei Fend, Hohenems, Österreich 

•• 

WUSTENROT: 

Neuabschlüsse 3,7 Milliarden 

Die Bausparkasse Wüstenrot, die am längsten in Öster
reich tätige Bausparkasse, konnte im Jubiläumsjahr
ihrer 40jährigen Tätigkeit bei den Neuabschlüssen
einen neuen Rekord verzeichnen. So wurden im ab
gelaufenen Jahr insgesamt 27.170 Bausparverträge mit
einer Gesamtvertragssumme von 3 Milliarden 737 Mil
lionen Schilling abgeschlossen. Das bedeutet gegenüber
dem Jahr 1964 eine Steigerung von 26 Prozent bei der
Vertragszahl und von 28 Prozent bei der Vertrags
summe. Im Jahr 1964 konnte Wüstenrot 21.580 Bau
sparverträge mit einer Gesamtsumme von 2 Milliarden
920 Millionen Schilling abschließen.
Auch die Baugeldzuteilungen erreichten im Jubiläums
jahr mit 858,6 Millionen Schilling an über 7000 Bau
sparer eine neue Rekordzahl.
Zum 31. Dezember 1965 verwaltete die Bausparkasse
Wüstenrot insgesamt 117.662 Bausparverträge mit einer
Gesamtsumme von 14 Milliarden 674 Millionen Schil
ling. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten in ganz Öster
reich 28.131 Liegenschaften mit über 40.000 Wohnungen
finanziert werden.

Hochveredelung 

Rauherei 

Bleicherei 

Sengerei 

Färberei 

Appretur 

Mercer.isation 

Gais, Post. Nenzing 

VORARLBERG 

Offizieller Reparaturdienst von 

BUICK - CADILLAC 

CHEVROlET-OPEL 

,,AUTOMAG" 
Verkaufsgesellschaft 

KANDL & PASCHING OHG 

Wien 111, Ungargasse 37 

Telephon: 73 56 51 

73 33 91 

73 31 01 

72 11 62 

7211 63 

Telegrammadresse: 

Magauto Wien 

Fernschreiber: 01-2724 

.,/Ri "I.. '1i� �� n Je..::� 
1. 

_
Zahlenrätsel 

]. 2 3 4 5 2 6
2. 5 6 7 8 3 5 9
3. l 8 10 l 8 10 8
4. 3 11 10 2 3 2 5
5. 5 12 8 3 5 2 6 

6. 11 10 2 13 12 2 13
7. 12 10 8 1 8 6 12
8. 14 2 3 2 6 11 13 
l). 2 6 8 10 4 5 12

10. 15 16 10 4 8 13 12
11. 8 10 12 2 17 5 13
12. 10 2 1 10 2 13 13 

1. Staat in Europa, 2. Dienstunfä
higkeit, 3. weibl. Vorname, 4. Rhein
nixe, 5. Staat in Europa, 6. Sohn des
Agamemnon, 7. Begleiter (Mond), 8.
Sohn des Priamos, 9. Mineral, 10.
Fremder, Badegast, 11. griech. Göt
tin der Jagd, 12. Ersatzansprllch.

An Stelle der Zahlen sind die ent-
sprechenden Buchstaben der Wörter

• obiger Bedeutung _einzusetzen. S:>
dann nennen die erste Buchstaben
reihe (nach abwärts gelesen) den
Verwalter einer Bücherei und die
vierte Buchstabenreihe (nach ab-

,,Gustav sagte mir gestern abend,
ich sei die einzige, die er je geliebt
habe!" trumpfte Irma im Kreis ihrer
Freundinnen auf.

„Ja", strahlte Bettina, ,,und keiner
kann das so entzückend sagen wie
Gustav, nicht wahr ... "

,.Herr Bumski", mahnte der Schnei
der, ,,wann werden Sie mir diesen
längst fälligen Betrag bezahlen?"

� ,,Wissen Sie", lächelte Bumski, ,,Sie
,,.1 erinnern 1:},ich an meinen kleinen

Neffen, der stellt mir auch immer
Fragen, die ich nicht beantworten
kann!"

,,Herr Doktor ", sagt ein Patient,
,,ich bin so schrecklich vergeßlich.
Kaum habe ich etwas gesagt, sch,,n
habe ich es wieder vergessen."

,,Wie lange haben Sie dieses Lei
den schon?"

,,Welches Leiden?"
* 

Ein_ kleiner Junge sprach am Früh
stückstisch von einem Traum, den er
in der Nacht gehabt hatte.

,,,Jürgen ", fragte seine Mama,
„weißt du überhaupt, was Träume
sind?"

,,Aber sicher", sagte Jürgen. ,,Fern
sehen im Schlaf ... "

„Icl1 liebe ernste Musik ", gab Paul
an, ,,und , den allergrößten Genuß
habe ich, wenn ich mit geschlossenen
Augen den Klängen lauschen kann!"

„Ja", konterte Pauline, ,,wenn du

Auflösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

wärts gelesen) den Namen des Er
finders der Stenographie.

2.- Zahlenrätsel 

]. 1 2 3 4 4 5 6
2. 5 3 7 8 9 6 10
3. 6 5 l 6 5 11 11 

4. 12 13 5 6 14 5 3
5. 6 5 15 16 9 13 11 

6. 13. 1 17 16 3 / 7 17
7. 10 13 6 9 7 5 6
8. 5 7 1 g 10 3 7 

1. Gestein, 2. Baumeister Karls des
Großen, 3. Rückgriff, 4. europäisch
asiatischer Staat, 5. Schädling des
Weinstockes, 6. männl. Gestalt äus
·oantes „Göttliche Komödie", 7. Haupt
mann der Afghanen, 8. Alpental in
Graubünden.

An Stelle der Zahlen sind die ent
sprechenden Buchstaben der Wör
ter obiger Bedeutung einzusetzen. So
dann nennen die erste und die dritte
Buchstabenreihe (nach abwärts ge
lesen) je einen Frauennamen.

Gend.-Revierinspektor
Ald'o P a c h o 1 e, Mödling

bloß nicht immer so fürchterlich da
bei schnarchen würdest!"

* 

,,Nun, Fritz, hast du meine Ma!1-
nung befolgt und gestern einem Men
schen etwas Gutes getan?"

„Ja, Herr Lehrer! Ich war bei
meiner Tante zu Besuch, und sie -'
war sehr glücklich, als ich wieder
ging!"

* 

Im Museum erklärte der - Führer:
,,Dies_e Mumie ist 5007 Jahre alt."
' ,,Woher wissen Sie das so genau?"
,,Ja sehen Sie, als ich hier ange

stellt wurde, da war die Mumie 5000
Jahre alt - und das ist jetzt gerade
sieben Jahre her. "

* 

,,Was kostet bei Ihnen ein Zim-
mer?" fragte Graf Bobby.

„Das kommt ganz auf die Lage
ant" entgegnete der Hotelportier.

,,J.a", nickte Graf Bobby, ,,für ge
wölmlich liege ich auf dem Rücken!" -

* 

Zwei Vertreter kommen in einem
Lokal ins Gespräch. ,,Ich reise in
Kinderwagen", sagte der eiµe.

„Interessant", meint der andere
zerstreut. ,,Und wer schiebt?"

* 

Ein Zuschauet kommt atemlos zu
einem Fußballkampf, der bereits an
gefangen bat.

Wie steht das Spiel?"
::Null zu Null."
„Gott• sei Dank, dam1 habe ich ja

noch nichts versäumt."

,,Was soll denn Ihr Werner wer
den, Frau Schulz?"

,,Der wird Lehrer:'
„Ja - a)l)er ist er de1rn dafür auch

geeignet?"

„Freilich, er hat doch die Ferien
so gern!"

* 

·,,Mutti, kann ich nicht zu Hause
bleiben? Ich fühle mich nicht wohl:'

„Natürlich, Kurtchen! Wo fühlst
du dich -denn nicht wohl?" - ,,In der
Schule."

* 

„Lies mir- doch, bitte, einige deiner
neuesten Witze , or!"

,,Ach, du lachst ja doch bloß dar
über."

, en n 
,sss . sdtun",e •

... daß man den Scheitel des Him
melsgewölbes Zenit nennt.

... daß man den Zähigkeitsgrad von
Flüssigkeiten Viskosität nennt.

. .. daß bei uns ein Sekundenpen
del 99,4 cm lang ist.

... daß das Meter seinen· Namen
von metron (griech., Maß) hat.

... daß, die Schallgeschwindigkeit in
der Luft bei O Grad Celsius 331,8 m/
sek beträgt.
- ... daß das Mikroskop Zacharia
Janssen im Jahr 1590 erfa'Tid.

... daß die blaue Färbung des Him
mels durch clie Beugung des Son
nenlichtes in der Erdatmosphäre be
dingt ist.

... daß 100 Grad Celsius 80 Grad
Reaumur sind.

. .. daß der Planet Venus als Mor
gen - und Abendstern -bezeichnet wird.

... daß der Durchmesser des Mon
des 3476 km beträgt.

Auflösung der Rätsel aus der 

Jänner-Nummer 

Wie. wo, wer, was? 1. Toboggan. 2. Ein

legearbeit in Holz. 3. Ein Sternbild auf 

der südlichen Himmelshalbkugel. 4. va
duz. 5. Den Atlantik und den Pazifik. 
6. Eine Gesamtwissenskunde. 7. Hammer
fest. 8. Bronchien. 9. Zwischen Sizilien 
und dem italienischen Festland. 10. Rik:
schas. 11. Das Wasser mit zirka 66 Pro
zent. 12. Die wirtschaftliche Unabhängig
keit eines Staates vom Ausland. 13. Le

Havre. 14. Aus der Leber von Dorsch, 
Kabeljau und Schell.fisch. 15. Iglu. 16. Ein 

Gebirgsschaf, vorwiegend auf Sardinien 
und Korsika vorkommend. 17. Die Er

scheinung, daß manche Stoffe auftref

fendes Licht in solches anderer Farbe 
umzuwandeln vermögen. 18. Montevideo. 

19. Bis 1914 St. Petersburg, bis 1924 Petro
grad. 20. Rio de Janeiro. 

Wie ergänze ich•s? Gräser. 

Wer war das? Armin der Cherusker 

(18 v. Chr. bis 19 n. Chr.). 

Denksport. Der Größe nach aufstellen: 
Gerda, Susi, Ursel, Astrid, Angelika. -

Scharade. Windhund. 

Photoquiz. Tripolis. 

1. Zahlenrätsel. 1. BagaTeUe, 2. Um

giTtert, 3. NormAndie, 4. DekaLiter, 5. 
EdinBurgh, 6. Sturzhang, 7. GoetTweig, 

8. EberEsche, 9. SechShaus, 10. ErntE
mond, 11. TeleGramm, 12. Zahnstein, 13.

BallErina, 14. LaenDerei, 15. AntiNomie, 

16. TasmAnien, 17. TabuLator. - 1 ab
wärts = Bundesgesetzblatt, 5 aufwärts = 
Landesgesetzblatt. 

2. Zahlenrätsel. 1. KurTine, 2. UmtRieb, 

3. RamAdan, 4. ImpFung, 5. EUipse, 6.

RacKern. - 1 abwärts = Kurie-r, 4 ab
wärts = Trafik.

III 
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,, ... so nimm doch endlich den Rückwärts
gang heraus, Emmi!" 

1ef"r
..,

!l� 
"'J$f0 

,,Hättest du damals nicht die Wurst gestoh
len, könntest du auch Polizeihund werden ... !" 

R M B L D J 

Ohne Worte 

----- --'--------�,------------------- ·---

�tyL_ 
! 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ohne Worte 

D 

„Das passiert jedesmal, wenn die Leute da 
oben mit ihrem Supcrstaul>sauger herum

hantie1·cn!" 

Kriminolphologrophie und Zenlrolperspeklive 
Von Gend.-Revierinspektor FRANZ GINNER, Gendarmeriezentralsehule Mödling 

Die kriminalistische Aufnahmetechnik ist ein Spezial
gebiet der angewandten oder Zweckphotographie. Die 
Zweckphotographie erfordert zum Teil eine wesentlich 
andere Bildgestaltung als die Amateurphotographie. Der 
Amateur gestaltet das Bild zu einer bestimmten Aussage, 
der Fach- und besonders der Kriminalphotograph hat 
eine fest umrissene Aufgabe. Zur Lösung solcher Auf
gaben ist die Kenntnis verschiedener theoretischer Ge
setze und deren Anwendung in der Praxis nötig. 

Tatortlichtbild und Tatortzeichnung 
Zur kriminalistischen Aufnahmetechnik gehört allch die 

photographische Darstellung von Tat- (Unfalls-) Orten -
diese mögen sich in der freien Natur, im verbauten Ge
biet oder im Inneren von Räumen befinden - in Form 
von Uebersichts- und Detailaufnahmen. Die Hauptforde
rung ist eine wirklichkeitsgetreue Darstellung, weil aus 
den Tatortlichtbildern wichtige Schlüsse gezogen werden. 
Für die Auswertung sind neben der Situation auch die 
Maße von großer Bedeutung. Diese beiden Forderungen 

(.- Anschaulichkeit und Maßgerechtigkeit - können von
� der Photographie, mit Ausnahme der Photogrammetrie, • 

nicht gleichzeitig erfüllt werden. Es ist neben den Tat-
ortlichtbildern immer auch die Tatortskizze und Tatort
beschreibung nötig. 

Photographie und Zeichnung haben die gemeinsame 
Aufgabe, Gegenstände „im Raume" (gleichgültig welcher 
Form, egal ob Architektur oder Landschaft) .,in einer 
Ebene" (Lichtbild, Zeichnung) darzustellen. Zeichnerisch 
kann diese Aufgabe auf verschiedene Weise gelöst wer
den. Hier ist zu unterscheiden, ob die Zeichnung anschau
lich sein soll oder ob aus ihr genaue Maße entnommen 
werden müszen. Die darstellende Geometrie bedient sich 
hiezu verschiedener Projektionsarten. Im Kriminaldienst 
wird ausschließlich die Parallelprojektion verwendet, weil 
diese Darstellungsart die· größte Maßgerechtigkeit besitzt. 
Wird bei der Zeichnung jedoch weniger Wert auf genaue 
Maße, sondern mehr Wert auf Anschaulichkeit gelegt, so 
ermöglicht die Zentralperspektive eine wirklichkeitsge
treue Darstellung*. Eine Tatortskizze in Parallelprojektion 
ist für den Laien schwer zu lesen. Die perspektivische 
Zeichnung ist jedoch für jedermann verständlich. Ebenso 
wie die perspektivische Zeichnung bildet die Photographie 
räumliche Dinge in einer Ebene sehr anschaulich ab, läßt 
aber nur sehr schwer zu, Maße daraus zu entnehmen. 
Jede Photographie ist eine Darstellung in· Zentralperspek-1

-.uve! 
(� Das geometrische Gesetz der Photographie 

Um eine perspektivische Zeichnung anfertigen zu kön
nen, ist es notwendig, die Gesetze der Perspektive zu 

• Vollendete Anwendung der Zentralperspektive zeigt zum Beispiel die Wandölmalerei Leonardo da Vincls „Das Abendmahl" 
in der Sap.ta Maria delle Grazie in Mailand. 

kennen. Auch die Photographie 
chemisch-physikalischen Gesetzen 
Gesetz. 

unterliegt neben den 
diesem geomet_rischen 

Das geometrische Gesetz der Photographie lautet: 
,,M a ß g e b e n d f ü r d e n V e r 1 a u f a 11 e r  L i c h t  -
s t r a h l e n  i s t  der G a n g  d e s  z u  j e d e m  v o n  i h n e n  
p a r a 11 e l e n H a  u p t s t r a h 1 e s. A 11 e H a u p t s t r a h -
l e n  g e h e n  d u r c h  d e n  Li n s e n m i t t e l p u n k t  d e s
0 b j e k t i v e s !" 

Den Hauptstrahl nennen wir auch die optische Achse 
des Objektives. Die Perspektive des Lichtbildes hängt 
daher in erster Linie von der Richtung des Hauptstrahles 
(der optischen Achse) ab. Die Beeinflussung der Perspek
tive durch Bildwinkel und Aufnahmeentfernung wird in 
einem späteren Abschnitt behandelt. 

Die photographischen Perspektiven 
Je nach Aufnahmehöhe und Richtung der optischen 

Achse ändert sich die Perspektive des Lichtbildes. Bei 
einem Kamerastandpunkt in Bodennähe und einer waag
rechten oder nach oben gerichteten optischen Achse 
spricht man von Froschperspektive. Bei umgekehrten Ver
hältnissen - hoher KamE'rastandpunkt, abwärts gerichtete 
optische Achse - spricht man von Vogelperspektive. Unter 
Umständen (Luftb-ildaufnahme, Reproduktion) kann die 
Vogelperspektivaufnahme in die Zentralprojektion über
gehen. Auf Grund der Kamerahaltung spricht der Photo
graph weiter von einer Augenperspektive (Kamera in 
Augenhöhe), Brustperspektive (Haltung zweiäugiger Spie
gelkameras mit L�chtschacht) und eventuell Bauchperspek
tive. Die Wahl der Perspektive richtet sich nach der ge
stellten Aufgabe. So wird zum Beispiel bei einem Ver
kehrsunfall eine Aufnahme aus der Vogelperspektive (vom 
Dach des VUK-Kombis) eine bessere Uebersicht geben 
als eine Aufnahme aus Augenhöhe. Für die Beurteilung 
einer Sichtbehinderung hingegen ist die Augenhöhe des 
Beteiligten (nicht des Lichtbildners) maßgebend. 

Die perspektivische Verzerrung 
Trifft die optische Achse (Hauptstrahl) in der Normalen 

(rechter Winkel) auf eine Fläche - 'diese Fläche ist mit 
der Abbildungsebene (Film, Platte) paraliel. -, so bilden 
Fläche und Abbildung ähnliche Figuren. Sind diese Fläche 
und die Abbildungsebene zueinander nicht parallel, so 
wird, die näher gelegene Seite größer abgebildet, während 
die weiter entfernte Seite verkleinert dargestellt wird. 
Ein Rechteck wird, wenn die vordere Seite normal zum 
Hauptstrahl steht, als Trapez wiedergegeben. Diese Ver
zerrung tritt zum Beispiel besonders in Erscheinung, wenn 
ein hohes Gebäude von einem zu tiefen Kamerastand
punkt aus abgebildet wird und die Basis des Gebäudes 
zur Abbildungsebene parallel ist, die Kamera jedoch nach 
oben geneigt wird, um das ganze Gebäude bildlich zu 
erfassen. Die näher gelegene Basis des Bauwerks wird 

�0•-®1� 

G·E BR. Kö LLE NS PERG.ER 
INN$BRUCK 

•o■TFACM III• TELEGitAMM1 KOELlEISEij IHNSl!llltUCK • TIL!X: U/UOI 

EISEN• UND EISENWAREN 
GROSSHANDEL 

Franz-ffschot-Straßo 7, TeL 22711 

Dolallgosch!fto: 
F,onz Fischer-Stroßo 7, Tol. 22 711 
Ho,zog-Frledrich-Str. S3, Tel, ee 8 50 

Zwolgnlederlassung Reutte 
MühlerstraOo 21, Tel. 315 

TVROMONT 
Alpino Rettungsger.ate 

KÖLL 
Bouger61e 
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Workstiitlo, Sorvlco 

Kirschentalgasse 10, Tot. 29181 
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daher größer abgebildet als die weiter entfernte, in Wirk
lichkeit gleichbreite Dachfassade. Es entstehen sogenannte 
„stürzende Linien". Um diese perspektivische Verzerrung 
zu vermeiden, muß die Kamera so aufgestellt werden, 
daß der Hauptstrahl normal auf die Mitte des_ Hauses 
trifft, das heißt, daß Hauswand und Abbildungsebene 
bei formatfüllender Abbildung parallel zueinander stehen. 
Ansonst kann eine verstellbare Kamera (zum Beispiel 
Peco, Sinar, Linhof-Cardan-Color) diesen Umstand bei 
der Aufnahme ausgleichen, oder es muß das Bild nach
träglich beim Vergrößern entzerrt werden. 

Ob,iektivbrennweite und Perspektive 

Die Objektivbrennweite der Kamera wird oft mit der 
Perspektive des Bildes in Zusammenhang gebracht. Die 

Abb. 1. Weitwinkelobjektiv, f = 35 mm

Abb. 2. Normalobjektiv, f = 50 mm 

Abb. 3. Schmalwinkelobjektiv, f = 135 mm 

Optische Achse und Kamerastandpunkt blieben bei allen drei 
Aufnahmen gleich 
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Klassifizierung eines Objektives nach seiner Brennweite (f) 
ist insofern irreführend, als die Brennweite in einem Ver
hältnis zum Bildformat steht. Die Brennweite eines Nor
malobjektives soll ungefähr die Diagonallänge des Bild
formates betragen. Bei einem Negativformat von !J X 12 cm 
ist die Diagonale 150 mm lang, f = 135 mm für das Nor
malobjektiv. Beim Kleinbildformat von 24 X 36 mm, dessen 
Diagonale 43 mm mißt, wird als Normalbrennweite 50 mm 
verwendet. Würde man mit einer 9 X 12-cm-Kamera eine 
Aufnahme mit einem Normalobjektiv von f = 135 mm 
machen und von dieser Aufnahme nur den zentralen Bild
au�schnitt Yon 21! X 36 mm verwenden, so hätte dieser 
Bildausschnitt die gleiche Perspektive, wie das voll aus
gezeichnete Bild, welches mit einer Kleinbildkamera 
24 X 36 mm und einem Teleobjektiv von f = 135 mm vom 

Abb. 4. Weitwinkelobjektiv, f = 35 mm, Gegenstandswefte gering 

Abb. 5. Normalobjektlv, f = 50 mm, Gegenstandswelte mittel 

Abb. 6. Schmalwinkelobjektlv, f = 135 mm, Gegenstandsweite groß

Auszeichnung verdienter Gendormeriebeomter 
durch den Bundespräsidenten 

Der Bundespräsident veriich das 

Silberne V,erdienstzeichen 

fiir Verdienste um die Republik Ocstcrreich dem Gcnd.
Kontrollinspektor Karl Egger des Landcsgendarm-,riekom
mandos für Kärnten. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
gleichen Aufnahmestandpunkt und mit gleicher Richtung 
der optischen Achse aufgenommen wurde. (Augpunkt und 
Fluchtpunkte bleiben gleich.) Die Einteilung der Objektive 
nach dem Bildwinkel in Weitwinkel-, Normal- und Schmal
winkelobjekt.ive ist daher wesentlich klarer. 

Die Perspektive ändert sich nicht, wenn bei Aufnahmen 
mit verschiedenen Objektiven der Kamerastandpunkt und 
die Richtung der optischen Achse gleichbleiben. Bei 
gleichbleibender Gegenstandsweite ändern sich nur die 
Größenverhäitnisse. (Ein mit einem 100-mm-Objektiv for
matfüllend photographierter Gegenstand wird bei gleicher 
Gegenstandsweite mit einem 50-mm-Objektiv nur halb so 
groß abgebildet.) Ein Weitwinkelobjektiv erfaßt einen 
größeren Bildwinkel, bildet aber naturgemäß die Gegen
stände kleiner ab als das Normalobjektiv. Beim Schmal
winkelobjektiv verhält es sich umgekehrt (Testreihe Abb. 1 
bis 3). 

Die Perspektive ändert sich, wenn bei Aufnahmen mit 
verschiedenen Objektiven die Gegenstandsweite oder die 
Richtung der optischen Achse verändert werden. In diesem 
Fall bleiben die Größenverhältnisse annähernd gleich. 
(Um einen mit einem 50-mm-Objektiv formatfüllend ab
gebildeten Gegenstand mit einem 100-mm-Objektiv for
matfüllend abzubilden, muß· die Gegenstandsweite ver
doppelt werden.) Das Weitwinkelobjektiv verursacht bei 
kurzer Gegenstandsweite eine perspektivische Verzeich
nung. Bei der Verwendung eines Schmalwinkelobjektives 
und größe�·er Gegenstandsweite nähert sich die Perspek
tive der Parallelprojektion. 

Für die kriminalistische Aufnahmetechnik ergibt sich, daß 
die anschauliche, wirklichkeitsnahe Darstellung von 

a) der Richtung der optischen Achse des Objektives,
b) der Parallelität von Motiv und Abbildungsebene,
c) dem Bildwinkel des Objektives und
d) der Gegenstandsweite abhängt.
Zu a): Eine Vogelperspektivaufnahme gibt einen,besseren

Ueberblick als eine Aufnahme aus Bodennähe. Vergleich 
zwischen Abb. 7 und Abb. 8. 

Zu b): Wird eine Schriftvorlage nicht parallel reprodu
ziert, so werden die Schriftzüge nach einer Seite kleiner. 
Dies kann zu falschen Schlüssen durch den Schriftsach-

(. verständigen führen. 
..1 Zu c) und d): Hier sei auf die Abbildungen• 4 bis 6 hin-

gewiesen. Ein ähnlicher Effekt entsteht, wenn zum Bei
spiel eine Leiche mit einem Weitwinkelobjektiv aus kur
zer Entfernung von der Kopfseite aus aufgenommen wird. 
Der Kopf wird unverhältnismäßig groß, die Füße werden 
stark verkürzt abgebildet. 

Durch die Wahl eines falschen Kamerastandortes oder 
falsche Richtung des Hauptstrahles kann ein Lichtbild 
den Eindruck erwecken, daß eine Person unter einem 

MERINO" '' 

KNEBL und DITRICH 

Pelzveredelung und Lederbekleidung 

NEYDHARTINGER MOOR-TRINKKUREN 
bei Beschwerden des Magen- u.Darmtralrtes 

NEYDHARTINGER Moor-Schwebstoff-Bäder 
bei Frauenleiden und Rheuma 

für Hauskuren au,s dem 
MOORBAD NEYDHARTING, 0.-i'i. 

Fahrzeug liegt (Abb. 9), während sie in Wirklichkeit eine 
Strecke Yom l:ahrzeug entfernt ist (Abb. 8). 

Werden die Gesetze der Zentralperspektive und deren 
Anwendung auf die photographische Aufnahmetechnik in 
der Amateurphotographie nicht beachtet, so können trotz
dem künstlerist:h wertvolle Bilder entstehen. In der an
gewandten und besonders in der Kriminalphotographie 
hingegen kann sich die Nichtbeachtung der perspektivi
schen Gesetze hinsichtlich der wirklichkeitsgetreuen und 
anschaulichen Darstellung sehr schlecht auswirken. Ein 
falsch belichtetes Negativ kann von einem tüchtigen 
Laboranten unter Umständen zu einem noch brauchbaren 
Bild verarbeitet werden. Aufnahmefehler jedoch können 
auch das bestabgestufte Negativ für die kriminalistische 
Auswertung unbrauchbar machen. 

Abb. 7 

Abb. 8 

Abb. 9 
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Cend.-Kontrollinspektor Josef Uhl trat in den 
Ruhestand 

Von Gend.-Revierinspektor FRANZ GSCHWANDTNER, 
Gcndarmeriepostenkommandant in Tamsweg 

Mit 31. Dezember 1965 trat Gend.-Kontrollinspektor 
Josef U h 1, langjähriger Bezirksgendarmeriekommandant 
in Tamsweg, nach Erreichung der Altersgrenze in den 
dauernden Ruhestand. Gend.-Kontrollinspektor Josef Uhl 
war 47 Jahre, im Polizei- und Gendarmeriedienst tätig. 

Die versammelte Beamtenschaft mit den Festgästen; von 1. n. r.: 
Gend.-Major Seitelberger, Altbezirkshauptmann Hofrat Mels-Col
Ioredo, Bezirkshauptmann ORR Dr. Ehrenberger und Gend.-Kon-

trollinspektor Uhl 

Seit 1952 war er Bezirksgendarmeriekommandant in Tams
weg. Für seine vorbildliche Dienstleistung wurde er mit 
der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik 
Oesterreich ausgezeichnet. 

Am 29. Dezember 1965 fanden sich die Gendarmerie
beamten des Bezirkes in den Räumen des Bezirksgendar
meriekommandos zur Verabschiedung ein, an der in Ver
tretung des Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Major' 
Franz Seitelberger, ferner Bezirkshauptmann ORR Doktor 
Ehrenberger, ehern. Bezirkshauptmann Hofrat Mels-Collo
redo, Gerichtsvorsteher OLGR Dr. Löckher und Bürger
meister des Marktes Tamsweg Dir. Hagen�uer teilnahmen. 
Sie alle würdigten in herzlichen Worten die Verdienste 
des scheidenden und sehr geachteten Bezirksgendarmerie
kommandanten, dessen Ausscheiden aus dem öffentlichen 
Dienst allerorts sehr bedauert wurde. Im Namen der 
unterstellten Gendarmeriebeamten sprachen Gend.-Bezirks
inspektor Max Antretter - Nachfolger des Scheidenden -
und Postenkommandant Gend.-Revierinspektor G.schwandt
ner Dankesworte. Schließlich wurde Gend.-Kontrollinspek
tor Uhl von den Beamten des Bezirkes ein Erinnerungs
geschenk überreicht. Die Feier fand mit einem gemüt
lichen Beisammensein einen würdigen Abschluß. 

1 Cend.-Bezirksinspeklor Ludwig Obiltschnig · 
trat in den Ruhestand 

Von Gend.-Rayonsinspektor JOHANN HAMMER, 
Gendarmerieposten Ferlach, Kärnten 

Allzu schnell vergehen die Jahre, und nun kam auch 
der Tag für unseren Posienkommandanten Gend.-Bezirks
inspektor Ludwig O b i  1 t s c h n i g, der am 31. Dezember 
1965 vom aktiven Stand der österreichischen Bundesgen
darmerie Abschied genommen hat und in den wohl
verdienten Ruhestand getreten ist. 

Die feierliche Verabschiedung im Kreise der Kameraden 
des Gendarmeriepostens Ferlach fand am 29. Dezember 
1965 im festlich geschmückten Saal der Bahnrestauration 
der Anna Hauptmann in Ferlach statt. Durch die Anwesen
heit der Gattin �es scheidenden Poslenkommandanten, des 
Gendarmeneabte1lungskommandanien Gend.-Major Alois 
Farnleitner, des Bezirksgendarmeriekommandanten Gend.
Kontrollinspektor Valentin Rauscher mit seinem Stellver
treter Gend.-Revierinspektor Willibald Kaltenbacher und 
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des Hausherrn Karl Hauptmann erhielt die Abschiedsfeier 
einen besonderen Rahmen. 

Der Gen.darmerieabteilungskommandant Gend.-Major 
Farnleitner schilderte in einer eindrucksvollen Ansprache 
den Lebenslauf des scheidenden Postenkommandanten. Er 
brachte dabei in Erinnerung, daß der Jubilar im .Jahr 
1927 in die Bundesgendarmerie eingetreten ist und im 
zweiten Weltkrieg als Bezirksoberleutnant fern der Hei
mat den schweren Exekutivdienst versehen hat. Im Mai 
1945 heimgekommen, stellte sich Gend.-Bezirksinspektor 
Obiltschnig sofort wieder der österreichischen Bundes
gendarmerie zur Verfügung, half mit beim Aufbau und 
wirkte im Bundesland Kärnten jahrelang als Lehrer in 
den ehemaligen Gendarmerieschulen in St. Andrä i. L. 
und Karawankenhof in Unterbergen. Vom Jahr 1953 bis 
zum Jahr 1958 war er Stellvertreter und ab diesem Zeit
punkt Kommandant des Hauptpostens Ferlach. 38 Jahre 
hat Obiltschnig das Kleid der Bundesgendarmerie getra
gen und überall vorbildlich w1d pflichtbewußt die ver
antwortlichen Aufgaben erfüllt. Acht Belobupgszeugnisse 
dokumentieren seine hervorragenden Leistungen, davon 
eine belobende Anerkennung vom Jahr 1934 für seinen 
übermenschlichen Einsatz anläßlich der Hochwasserkata
strophe in Waidisch. Mit der Ueberreichung eines Belo
bungsdekretes vom Bundesministerium für Inneres, Gene
raldirektion für die öffentliche Sicherheit, Gendarmerie
zentralkommando, wurde dem scheidenden Postenkom� 
mandanten aus Anlaß der Versetzung in den Ruhestand 
für die langjährige vorbildliche Dienstleistung in der 
Bundesgendarmerie, insbesondere als Postenkommandant, 
die belobende Anerkennung ausgesprochen. Mit den besten 
Grüßen des Landesgendarmeriekommandanten Gend.
Oberst Adolf Zeliska verband der Gendarmerieabteilnngs
kommandant aller Wünsche für die kommende Zeit des 
Ruhestandes. 

Anschließend schilderte der Bezirksgendarmeriekom
mandant Gend.-Kontrollinspektor Rauscher den l\liensche:1 
Obiltschnig, mit dem er, über 30 Jahre persönlich bekannt, 
Freud und Leid geteilt hat. Er würdigte seine Leistungen 
und vorbildliche Führung des Hauptpostens Ferlach und 
übermittelte die Grüße der Dienstbehörde sowie des 
ganzen Bezirkes. 

Abschließend überbrachte Gend.-Revierinspektor Kalten-

bacher als Stellvertreter des Obmannes des GSV Kärnten 

Gend.-Be7Jlrksinspektor Obiltschnig mit Gattin im Kreise seiner 
vorgesetzten und Kameraden. Im Hintergrund ein Bild der Hol-

lenburg mit einem Teil der Karawanken 

die herzlichsten Grüße, überreichte dem scheidenden 
Postenkommandanten eine Silberne Ehrennadel samt Ur
kunde dieses Vereines und brachte dabei zum Ausdruck 
daß bisher erst an zwei verdiente Mitglieder diese Ehren� 
nadel überreicht wurde. 

Gend.-Bezirksinspektor Obiltschnig d&nkte sichtlich "e
rührt für die ihm zuteil gewordene Ehrung und v:r
sicherte, daß ihm die erfolgreiche Erfüllung seiner Aüf
gaben als Postenkommandant nur durch die treue und 
aufopfernde Mitarbeit aller Beamten des Hauptpos.tens 
Ferlach möglich gewesen sei und bat, dafür seinen auf
richtigen Dank entgegenzunehmen. 

Diese Abschiedsfeier fand mit einem gemütlichen Bei
sammensein ihren Ausklang. 

• 

Sieger vom Bundessportlesl Klagenfurt 1965 

Prov. Gendarm Werner Acham 
GSV Steiermark, Mitsiege; 
beim 4X100-m-Lagenstaffel-

schwimmen 

Gendarm Horst Scheiflnger, 
GSV Steiermark, Mitsieger 
beim 4Xl00-m-hagenstaffel-

schwimmen 

Gendarm August Pöltl, GSV 
Steiermark, Mitsieger beim 

4 x 100-m-Lagenstaffel
schwimm�n 

GPtlt. Franz Dambauer, GSV 
Salzburg, Sieger im Dienst
waffenschießen, Komb'tnation 

und Einzelwertung 

Erlolge und Schwierigkeiten in der Wintersoison 1965/66 
Von Gend.-Oberstleutnant SIEGFRIED WEITLANER, Vizepräsident des öGSV

Die Ergebnisse der Bundesskimeisterschaften 1965 der 
Exekutive Oesterreichs veranlaßten den öGSV, sich vor 
allem damit intensiv zu befassen, wie das Nachwuchs
problem in den alpinen und nordischen Disziplinen ge
löst werden kann. 

Die verantwortlichen Funktionäre sind sich im klaren, 
daß die kritische Situation auf dem Nachwuchssektor 
nicht die Gendarmeriesportvereine allein betrifft, sondern 
auch im nationalen und internationalen Sport zu beobach
ten ist. Der Aufbau einer einsatzfähigen Mannschaft in 
den alpinen und nordischen Disziplinen erfordert viel 
Zeit, und es ist nicht zu erwarten, daß nach Abgang her-

Wenn Form und 

·Qualität entscheidet

vorragender Skiläufer sofort die aufgetretenen Lücken 
geschlossen werden können. 

Die Aufbauarbeit wurde begonnen, l.!nd. es ist mir eine 
Freude, feststellen zu können, dafS die Gendarmeriesport
vereine meinem Appell so offensichtlich Folge geleistet 
haben. Wir haben bereits in mehreren Kursen unseren· 
jungen Nachwuchs geprüft und können feststellen, daß 
in dem einen oder anderen Fall vielversprechende Talente 
vGrhanden sind. 

Die Gendarmeriesportvereine Kärnten, Steiermark, Vor
arlberg und - was besonders erfreulich ist - Nieder
österreich haben junge Gendarrneriebeamte zur Verfügung 
gestellt, die in den nächsten Jahren bei skisportlichen 
Veranstaltungen zweifellos- in den Siegerlisten aufscheinen 
werden. Diese jungen Talente heranzubilden, zu fördern 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, Rennerfahrung zu 
sammeln, wird unsere Aufgabe sein. 

Der öGSV wird daher im engsten Kontakt mit den in 
Betracht kommenden Gendarmeriesportvereinen alles Not
wendige veranlassen, um vorhandene Talente zu fördern. 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse aus mehreren natio
nalen und internationalen sportlichen Veranstaltungen be
rechtigen zum gedämpften Optimismus, und es müßte uns 
eigentlich gelingen, bis zu den Bundesskimeisterschaften 
1967 der Exekutive Oesterreichs auf dem alpinen Sektor 
unsere führende Stellung zu behaupten und auf dem nor
dischen Sektor wieder einen Schritt vorwärtszukommen. 

Voraus&etzung hiefür ist aber, daß unsere skiläuferischen 
Nachwuchstalente auch weiterhin entsprechend sportlich 
ausgebildet und betreut werden und daß alie Gendarmerie
sportvereine von sicq aus alles daransetzen, junge 
Leistungssportler in den alpinen und nordischen Diszipli
nen zu bekommen. 
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Gend. Horst Schneider österreichischer 
Sloolsmeisler 1966 im Winterhiolhlon 

Wenn im Rahmen dieser Verbandsnachrichten unter 
„Tirol" Gend. Horst S c h n e i d e r  erwähnt wurde, so 
wußte der Redakteur bei Abfassung dieser Kurzberichte 
noch nicht, daß wenige. Tage später Gend. Horst Schnei
der österreichischer Staatsmeister 196ö im Winterbiathlon 
werden sollte. 

Klasse aus fünf Nationen in Davos am Start. Wegen 
seiner hervorragenden Technik, wegen seines allgemein 
anerkannten Kampfgeistes und weil Gend.-Revierinspek
tor Schablaß sich gründlich auf diese Europameisterschaf
ten vorbereitet hat, gelang ihm beim zweiten Schuß der 
große Wurf und er erreichte eine Weile von 132,52 m. 

Gend. Horst Schneider wurde am 21. Jänner 19G6 bei 
stärkster Konkurrenz österreichischer Staatsmeis,er 1966 
im Winterbiathlon. Diese sehr harte Konkurrenz, an der 
vor allem die besten Langläufer der österreichischen Exe
kutivl-:örper teilnahmen, wurde vom 21. bis 23. Jänner 1966 
in Saalfelden ausgetragen. Dem Gend. Horst Schneider 
gelang es als Außenseiter, durch sein hervorragendes 
Schießergebnis seine ihm läuferisch weit überlegenen Kon-

Dabei distanzierte er seine gefährlichen Konkurrenten um 
4 m. Ein so großer Weitenunterschied war bisher bei den 
Europameisterschaften noch nie dagewesen. 

Der Bundesminister für Inneres Hans 
dem Gend.-Revierinspektor ein in herzlichen 
haltenes Glückwunschtelegramm übermittelt. 
öGSV gratulierte dem tüchtigen Eisschützen. 

Czettel hat 
Worten ge

Auch der 

kurrenten auf die Plätze zu verweisen. Es ist anzunehmen, 
daß sich Gend. Horst Schneider durch diesen großen 
Erfolg für die diesjährigen Weltmeisterschaften qualifi
ziert hat. 

Alle Gendarmeriesportier Oesterreichs gratulieren aber 
auch an dieser Stelle noch einmal dem Gend.-Revier
inspektor Schablaß zum Europameister 11)66. 

Wir gratulieren Horst Schneider und wünschen ihm 
auch weiterhin besten Erfolg. 

Gend.-Revierinspektor Ernest Schobloß Europo
meister 1966 im Eisweitschießen 

Bei den Fachleuten der nationalen und internationalen 
Eisschießverbände ist Gend.-Revierinspektor Ernest Schab
laß des GSV Steiermark kein Unbekannter. Bei allen Kon
kurrenzen, an denen er teilnimmt, gehört er zu den ge
fürchtetsten Favoriten. 

Der öGSV hat diesen tüchtigen Sportler schon einmal 
den Lesern der „illustrierten Rundschau der Gendarmerie" 
im Rahmen der Verbandsnachrichten vorgestellt. 

In diesem J'ahr nun gelang dem Gend.-Revierinspektor 
Schablaß wiederum die Erringung des so begehrten 
Europameistertitels im Eisweitschießen. 

Dieses Mal waren 19 Wettkämpfer in der allgemeinen 

GSV Kärnten 
Am 15. und 16. Jänner 1966 wurden die 

nordischen Landesskimeisterschaften in 
Kärnten abgehalten. 

Grandioser Sieger wurde dabei der GSV 
Kärnten, der folgende Siegesplätze für 
sich buchen konnte: 

:J. 16-km-Speziallanglauf 

1. und Landesmeister 1966: Günther
R i e g er (Zugsführer des Bundesheeres), 
Mitglied des GSV Kärnten. 

4. Gend. Gerhard T e n k, GSV Kärnten.

II. Nordische Kombination 

1. und Landesmeister 1966: Gend. Ger
hard T e n k, GSV Kärnten. 

m. 3x10-km-Staffellauf 

1. und Landesme'ister: Die Staffel Nr. 1
des GSV Kärnten (Gend. Sehretter, Tenk
und Zugsführer Rieger). 

4. Die Staffel Nr. 2 des GSV Kärnten.
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IV. Spezialsprunglauf
4. Gend. Gerhard Te n k, GSV Kärnten.
Auch der alpine Läufer des GSV Kärn

ten Gend. Peter p r o d i n  g e r hat bei 
seinen bisherigen Starts einen 2., 3. und 
4. Platz erreicht. 

GSV Niederösterreich 
1. Der Landesschützenverband für Nie

derösterreich führte für das Schießjahr 
1965 innerhalb seiner sieben Bezirksschüt
zenbunde eine Punktewertung auf Grund
der erbrachten Schießleistungen durch. 

Dabei rangierte der 7. Bezirksschützen
bund „Exekutive", der sich bisher zur 
Gänze aus Gilden des GSV Niederöster
reich zusammensetzt, mit 72 Punkten auf 
dem ausgezeichneten 2. Platz. 

70 der 72 Punkte wurden auf dem Pj
stolensektor und nur die restlichen zwei 
Punkte auf dem Gewehrsektor errungen, 
wobei hervorgehoben werden muß, daß 

die Erringung dieser zwei Punkte dem 
hervorragenden Altschützen Dr. Wolfgang, 
Richter der Gilde Tulln zu danken ist. 

2. In den letzten Monaten wurde im 
Rahmen der Ergänzungsabteilung ein 
Werbeschießen des GSV Niecierösterreich 
mit dem Zimmergewehr durchgeführt, an 
dem alle Schüler teilnahmen. 

Die jungen Beamten sollten mit diesem 
interessanten und für ihre berufliche 
Tätigkeit wichtigen Sport vertraut ge
macht und als aktive Mitglieder des GSV 
Niederösterreich gewonnen werden. 

Bei den gegebenen Verhältnissen müs
sen die erreichten Ergebnisse als durch
aus gut bezeichnet werden. Das beim 
Schießen gezeigte Interesse läßt vermu
ten, da_ß mehrere der jungen Beamten 
die Reihen der aktiven Schießsportler 
verstärken werden. 

PGend. Friedrich Spreitzer des Grund
ausbildungskurses „R" erfüllte als bester 
Schütze mit 228 Ringen die Bedingungen 

für den Erwerb des Schießleistungsabzei
chens in Silber des öGSV. 

Placierungen 
K u r s „O": 1. PGend. A r t n e r Leo

pold (199 Ringe). 
K u r s „P": 1. PGend. W a g e s r e i t e r

Hermann (206 Ringe). 
K u r s „R": 1. PGend. S p r e i t z e r

Friedrich (228 Ringe). 
K u r s „S": 1. PGend. W e i c h s e 1 -

b r a u n R. (184 Ringe). 

GSY Steiermark 
1. Fußball

Die Fußballsektion Bruck an der Mur 
hat im abgelaufenen Jahr in Spielgemein
schaft mit den Fußballern des Bezirks
gerichtes Bruck eine Reihe von Spielen 
ausgetragen und hiebei ausgezeichnet ab
geschnitten. 

Schon im Frühjahrsaufbauspiel gegen 
die Mannschaft der Polizei Leoben ließ 
der überlegene 7 :1-Sieg der Gendarmerie
fußballer eine spielstarke Saison erwar
ten. 

Im traditionellen Stadtpokalturnier der 
sieben Brucker Amateurvereine gab es 
drei Siege, zwei Unentschieden und eine 
Niederlage; das bedeutete den 3. Rang 
in dieser harten Spielserie. 

• In den drei Herbstabschlußspielen er
rangen die GSV-Fußballer zwar nur 
einen Sieg und die beiden anderen 
Kämpfe endeten unentschieden. 

Als hervorragende Stützen bei allen 
Begegnungen zeichneten sich die routinier
ten Gendarmeriefußballer S c h e i f i n -
g e r, R o.t h m a n  n, M u r s  ch i t z und 
B u c h  1 e i t n·e r besonders aus. 

2. Sportkegeln 

Das Jahr 1965 brachte unter den Gen
c!armeriesportkeglern einige interessante 
Vergleichskämpfe, wobei die Sektion 
Bruck an der Mur ihre überlegene Posi
tion unter Beweis stellte und ungeschla
gen blieb. sowohl gegen den GSV Bur
genland als auch gegen den GSV Ober
österreich siegten die Brucker Sportkeg
ler mit 22:0. Auch das Retourspiel gegen 
den GSV Burgenland entschieden die 
Steirer mit 22 :O für sich. 

3. Eisschießen
GRI Ernest S c h ab I a ß wurde in 

Davos wiederum Europameister 1966 im 
Eisweitschießen. 

Wir gratulieren diesem tüchtigen 
Schützen besonders herzlich. 

GSV Salzburg 
1. Alpine Disziplinen 

Gend. Erich S t u r m  belegte am 2. Jän
ner 1966 beim Riesentorlauf um die 
14. Brennertrophäe in Grieß am Brenner 
bei Anwesenheit der gesamten österrei
chischen Nationalmannschaft den hervor
ragenden 8. Rang. Auf den Sieger Hugo 
Nindl hatte er einen Zeitrückstand von 
3,2 Sekunden. 

Eine weitere ausgezeichnete Leistung 
bot der dreifache österreichische Exe
kutivmeister bei den Internationalen Rie
sentorläufen in Adelboden am 9. und 
10. Jänner 1966, dem ersten Kräftemessen
der internationalen Skielite in der Renn
saison 1966. In der Startliste schienen 
die besten Skiläufer der Welt auf. 

Im ersten Riesentorlauf konnte Sturm 
mit 3,96 ·Sekunden Rückstand auf den Ge
samtsieger Jean-Claude Killy den 14. 
Rang und beim 2. Bewerb den 15. Platz 
belegen. Im 2. Lauf betrug der Rückstand 
des Gend. Sturm auf den Sieger Bill 
Kldd 3,49 Sekunden. Im Gesamtklasse
ment rangiert Gend. Sturm mit Note 
43,66 auf dem 14. Rang. 

Gend. Erich Sturm konnte aber auch 
am 15. Jänner 1966 in Wildhaus in der 
Schweiz einen international besetzten 
Abfahrtslauf überlegen gewinnen. 

2. Nordische Disziplinen 

Dem Gend. Waldemar H e i g e n h a u -
s e r ist es in diesem Jahr zwar nicht 
gelungen, den Landesmeistertitel in der 
nordischen Kombination mit Erfolg zu 
verteidigen, aber die Langläufer des GSV 
Salzburg haben im gesamten bei den 
nordischen Landesmeisterschaften 1966 
hervorragend abgeschnitten. 

Die· Ergebnisse 
N o r d i s c h e K o m b i n a t i o n: 2. 

Platz: Gend. Waldemar H e  i g e n  h a u  -
s e r, 3. Platz: PGend. Helmut V o g g e n  -
b e r g e  r. 

S p e z i  a 11 a n  g 1 a u f  : 2. Platz: 
PGend. Helmut V o g g e n  b e r g e  r, 
4. Platz: Gend. Waldemar H e  i g e n  -
ha u s e  r, 7. Platz: PGend. Erwin 
H o f e  r. 

S p e z i a I s p r u n g 1 a u f : 2. Gend. 
Waldemar H e  i g e n  h a u s e  r, 3. PGend. 
Helmut V o g g e n b e r g e r. 

3 X 8 - k m - s t a f f e 1 1 a u f : 1. und 
Landesmeister 1966: Die Staffel des GSV 
Salzburg mit den Gend.-Beamten H e  i -
g e n  h a u s e  r, H o f e  r und V o g g e n  -
b e r g e  r. 

Tirol 
Auch in Tirol haben Gendarmeriebeamte 

bis jetzt ganz hervorragende Leistungen 
gebracht. Die Gründung eines Gendar
meriesportvereines würde hier zweifellos 
Wunder wirken und der GSV Tirol wäre 
sicherlich derjenige Sportverein, der über 
die meisten alpinen und nordischen Läu
fer verfügen würde. 

Der schon seit Jahren als Kombinierer 
bekannte Gend. Werner G i n  t h e r  hat 
auch im Jahr 1966 wiederum den begehr
ten Titel eines Landesmeisters 1966 der 
nordischen Kombination errungen. 

Gend. Horst S c  h n e i d e r, der man
gels eines Gendarmeriesportvereines für 
den SC Breitenwang startet, hat in der 
bisherigen Saison bei verschiedenen Wett
bewerben hervorragende Plätze heraus
gelaufen. 

So errang er am 9. Jänner 1966 · beim 
Speziallanglauf in Saalfelden in der all
gemeinen Herrenklasse II den hervor
ragenden 2. und in der allgemeinen Rei
hung den 10. Platz. Darüber hinaus wurde 
Gend. Schneider in die österreichische 
Biathlonmannschaft aufgenommen. 

GSV Vorarlberg 
Der GSV Vorarlberg konnte bei seiner 

Jahreshauptversammlung 1965 darauf hin
weisen, daß seine Sportler beim Bundes
sportfest in Klagenfurt in der Medaillen
wertung den 1. Rang erzielten und 7 Bun
desmeistertitel (Goldene Medaillen) ins 
,,Ländle" entführen konnten. 

Die Faustballmannschaft des GSV er
rang im Jahre 1965 bei den Vorarlberger 
Landesmeisterschaften wiederum den be
gehrten Meistertitel. 

Alle Warnungen in den Wind geschlagen! 

•
j Von Gend.-Patrouillenleiter OSWALD KLINGER; Gendarmerieposten St. Anton am Arlberg

Wieder forderten unsere Berge - wie schon oft - ein 
Opfer. Wieder spielte Bruder Leichtsinn seine große Rolle, 
und wieder nützten alle eindringlichen Warnungen nichts. 
Das Endergebnis war ein grausiges Schneegrab. 

Eine Gruppe junger französischer Studenten aus Paris 
kam auf den Arlberg und nahm auf der 2280 m hoch 
gelegenen Ulmerhütte Aufenthalt, wo auch abseits vom 
Trubel der Großstadt im tief verschneiten Vallugagebiet 
das neue Jahr gefeiert wurde. Einer aus dieser Gruppe, 
und zwar der 22jährige Ph. C., machte sich am 1. Jänner 
1966 gegen mittag bei düsterem Wetter allein auf den 
Weg zum Vallugagipfel. Der Hüttenwirt und der Reise
·leiter baten ihn eindringlich, diese Tour zu unterlassen:, 
weil große Lawinengefahr in diesem Gebiet herrschte
und außerdem ein Wetterumsturz erwartet wurde. Vor
sorglich hatte die Vallugabahn ab dem Galzig ihren Be
trieb eingeschränkt, das heißt, es wm·den nur Personen 
ohne Skier auf die Valluga befördert, um damit jede 
Gefahr zu unterbinden. 

Ph. C. schlug jedoch alle gutgemeinten Warnungen in 
den Wind und· stieg unbekümmert über das Walfagehrjoch, 
unter den Jahntürmen vorbei, zur Vallugagratstation. 
Der Weg bis dahin war mühsam, denn große Mengen 
Neuschnee waren in den vergangenen Tagen gefallen. 
Vor der Gratstation zweigte der Franzose rechts ab und 
stieg in Serpentinen die steile und wegen des vi�len 
Schnees gefährliche Gipfelrinne zum Vallugagipfel (2808 m) 

bergan. Von einem Bahnbediensteten der Gratstation wurde 
er bemerkt, und dieser - das Unheil schon erkennend -
versuchte, durch energische Rufe und Zeichengebung den 
Mann zur Umkehr zu bewegen. Ph. C. winkte 'jedoch 

Allen zur Warnung - dies ist der hundertfältige Welpe Tod? 
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unverständlicherweise mit den Händen ab und stieg un
_aufhaltsam weiter. Die Rinne wurde immer schmäler, stei
ler und beschwerlicher, ein Vorwärtskommen mit den
Skiern an den Füßen war nicht mehr möglich. Ph. C. zog
die Skier aus und kämpfte sich, bis zum Bauch im tiefen
Schnee versinkend, weiter. Die Ski schob er vor sich her.
Als er die in der Mitte , befindlichen kleineren Felsen er
reicht hatte, machte er eine längere Pause. Schon glaubte
der Beobachter der Gratstation, daß dieser Mann seinen
Zielpunkt erreicht habe, mußte aber dann feststellen, daß
er weiterstieg. Tatsächlich stieg der Mann in das im obe-
ren Drittel befindliche Schneefeld ein und wollte ver
mutlich <lirekt auf den Vallugagipfel gelangen. In aller
Eile wurde die Gipfelbahn samt Gondelführer ausgefahren
und dieser versuchte gleichfalls, aber leider wieder ver
gebens, den Franzosen zur Umkehr zu bewegen. Mit
energischen Handbewegungen winkte der Franzose ab.

Gegen 16.45 Uhr - zu <lieser Zeit brach bereits die
Dunkelheit herein - wurde Ph. C. zirka 60 m unterhalb
des Vallugagipfels zum letztenmal gesehen. Er war ge
rade dabei, sich mit den Füßen einen P�atz auszutreten'.
Die Skier hatte er vor sich tief in den Schnee gesteckt.
Urplötzlich brach ein heftiger Schneesturm herein. Mehr
mals ging der Bahnangestellte von der Gratstation ins
Freie und hielt Ausschau nach dem Franzosen. Aber nichts
rührte sich. Ph. C. blieb verschwunden.

Am Morgen des 2. Jänner 1966 - das Wetter hatte sich
inzwischen wieder beruhigt - konnte der Bahnangestellte
zirka 300 m unterhalb der Stelle, wo Ph. C. am Vortag
zum letztenmal gesichtet worden war, einen Mann re
gungslos im Schnee liegen sehen. Die Skier standen ein
sam und verlassen am alten Platz. Bei sofortiger Nach
schau konnte man nur noch den Tod feststellen, und der
Arzt konstatierte einen Genickbruch. Ph. C. war entweder
durch ein selbst ausgelöstes kleines Schneebrett abge
stürzt oder, was· eher anzunehmen ist, durch den orkan
artigen Sturm aus dem Stand in die Tiefe gerissen worden.

Was hatte dieses junge Leben bewogen, fern seiner
Heimat diese gefährliche und für ihn so tragisch ver
laufene Tour zu unternehmen? Er wollte, wie sich nach-
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Strick�olle 
30 verschiedene Qualitäten 

in ca. 450 schönen Farbnuancen. 

3 PRGEN 

Electralon 
Zum Schutz Ihrer Gesundheit -

Besonders warme Unterwäsche. 

3 PRGEN 

Suizanyl 
Einlauffreie und fast unverwüstliche 

Socken, Sockets und Stutzen. 

�3PRGEN HALLEIN 

lräglich herausstellte, über Nacht im Freien biwakieren.
Seine Ausrüstung war ausgezeichnet. Warme Kleidung,
zwei Schlafsäcke, Spirituskocher und ausreichend Berg
verpflegung. Seine Armbanduhr war um 19.45 Uhr des
1. Jänner 1966 stehen geblieben. Er lag leicht eingew�ht
auf einem kleinen abgegangenen Schneebrett. Der Ab
sturz dürfte zwischen 16.45 und 19.45 Uhr erfolgt sein.
Der Tod ist sofort eingetreten, sein in. den Schnee g2-
preßtes Gesicht wies keine Atemhöhle auf. Sein Rucksack
war fest verschnürt.

An eine Rettung ab 16.45 Uhr war nicht zu denken. Der
Sturm ließ einen Bahnbetrieb nicht zu, ein Aufsteigen
in der Nacht wäre für die Bergungsmannschaft wahr
scheinlich der sichere Tod gewesen. Ph. C. war allein, er
gefährdete niemand, ein Verbieten war daher ausgeschlos
sen, und die gutgemeinten Warnungen nützten eben leider
nichts.

Ein Komerod trol in den Ruhestand! 
Von Gend.-Revicrinspektor ANTON GLABUTSCHNIG, 

Gendarmerieposten Friesa_ch, Kärnten 
Mit 31. Dezember 1965 trat der am Gendarmerieposten

Friesach eingeteilte- Gend.-Rayonsinspektor Johann
S c h 1 i n  t 1 nach Erreichung der Altersgrenze in den
wor.lverdienten dauernden Ruhestand.

Aus diesem Anlaß veranstalteten die Beamten des Gen-a
darmeriepostens Friesach im Gasthof Mösslacher auf dem�

Gend.-Rayonsinspektor Schlintl (erste Reihe Mitte) Im Kreise sei
ner vorgesetzten und Postenkameraden 

..,, 

durch die Friesacher Burghofspiele allseits bekannten
Petersberg eine kleine Abschiedsfeier, bei welcher der
Postenkommandant Gend.-Bezirksinspektor Bauer den Ab
teilungskommandant Gend.-Major Alois Farnleitner, den
Bezirksgendarmeriekommandan ten Gend. -Bezirksinspektor
Franz Hrast und die Bürgermeister Oekonomierat Ambros
Grün und Gottfried Wachernig begrüßen konnte. Gend.
Bezirksinspektor Bauer dankte dem aus dem Aktivdienst
Scheidenden für sein beispielhaftes kameradschaftliches
Verhalten und überreichte ihm im Namen aller Beamten
ein nettes Erinnerungsgeschenk.

Gend.-Major Farnleitner würdigte in einer herzlichen
Ansprache die Verdienste des Gend.-Rayonsinspektors
Schlintl und folgte ihm namens des Landesgendarmerie
kommandos ein Belobigungsdekret aus.

Gend.-Bezirksinspektor Hrast sprach Gend.-Rayons
inspektor Schlintl für die im Bezirke geleisteten Dienste
seinen Dank aus und wünschte ihm viele glückliche und
gesunde Pensionsjahre.

Sichtlich gerührt dankte der Gefeierte allen Anwesen
den und versprach, auch weiterhin mit den Gendarmerie
a,ngehörigen in Kameradschaftlichkeit verbunden bleiben
zu wollen.

Da die Gastwirtin für das leibliche Wohl ihrer Gäste
vorzüglich sorgte, schied man nur ungern nach mehreren
Stunden geselligen Beisammenseins.

Folscher Mordolorm 

1 Von Gend.-Rayonsinspektor GOTTFRIED KELLERER, Gendarmerieposten Vöcklabruck, Oberösterreich 1 

Als ein Beamter des Gendarmeriepostens den Hörer
vom klingelnden Fernsprecher abhob, schrillte aus der
Hörmuschel eine hvsterische Frauenstimme. Der Beamte
traute seinen Ohre� nicht, denn vom anderen Ende der
Leitung fielen die Worte: ,,Mord, Giftmord, Hilfe, Mör
der!" Nun, die Beamten von S. haben ein unruhiges.
Ueberwachungsgebiet - sie sind schwere Brocken ge
'.vöhnt. Doch ein Giftmord war keine alltägliche Sache.
Etwas skeptisch machten sie sich mit einem Fahrzeug auf
den Weg zum Tatort. Als sie dort ankamen und das
vermeintliche Mordzimmer betraten, fanden sie weder
einen Toten noch einen Lebenden; ebenso waren keinerlei
Spuren, die auf ein vorausgegangenes Verbrechen hin
gedeutet hätten, vorhanden. Was war hier nun wirklich
geschehen?

Die Gastwirtin N. war trotz ihres nicht mehr ganz
jugendlichen Alters noch immer von einem geradezu
seltenen Leben5hunger besessen. Da sie in den Augen der
Männer über 50 häufig den Typus eines vergessenen Mäd
chens, das in seiner Jugend viel vom Leben versäumt
haben müßte, verkörperte, kam es mitunter zu rührenden

•Szenen der „Nächstenliebe". Im Laufe der Zeit wurden
aber die Akzente der beiden letzten Silben dieses hohen
Wortes so überbetont, daß manche Frau um ihren immer
treu gewesenen Gatten zu fürchten begann. Manch männ
licher Gast hatte sich schon bei ihrem ersten Anblick beim
Biertrinken verschluckt. Da ältere Herren oft länger
husten, als gesund ist, hatte die schöne _Wirtin stets ein
Heilmittel dagegen zur Hand: Sie klopfte den Hustenden
kräftig auf ihre gekrümmten Rücken, so daß die blau
roten Tönungen aus ihren Gesichtern wie leichte Rauch
fahnen verschwanden. Einern 60jährigen Bundesbedienste
ten gingen diese Klopfkuren so zu Herzen, daß er sich
zur Ueberzeugung aufraffte, ihretwegen im Ernstfalle
sogar eine „häuslich-eheliche Katastrophe" riskieren zu
können. Und er riskierte! Aus dem an der Grenze des
Ruhestandes stehenden Staatsdiener wurde nach vielen
sanften Jahren über Nacht ein stürmischer Herzens
brecher. Aber auch über die in ihrer Jugend angeblich ver
nachlässi <>te Wirtin begann der Tauwind vom Mittagsmeer
zu säusei"'n. Doch das späte Glück des stürmisch geworde
nen Liebhabers rief früher als erwartet Neider auf den
Plan. Gutnachbarliche Mitteilungen gelangten an das Ohr
seiner Gattin. Als sie in der Nacht vor dem Mordalarm
wieder einmal vergeblich auf ihren Mann wartete, gab
der nachbarliche Nachric:htendienst ein Signal. Daraufhin
setzte sie sich in den frühen Morgenstunden auf die
Fährte ihres Ehegespons .• Als die ersten Morgenstrahlen in das Schlafzimmer der
Gastwirtin drangen, lag der Mann im Vollgenusse seiner
Wiedergeburt au�gelassen und voller Uebermut in einem
fremden Himmelbett. Doch gerade in diesem Augenblick
krachten die ersten Schläge einer Faust an die Außenseite
der Schlafzimmertür. Mit einem Seufzer, der ein ganzes
Testament ersetzt hätte, sank er von den höchsten Höhen
des soeben noch genossenen Glückes in die abgründigsten
Tiefen der Verzweiflung. Völlig zerschmettert drückte er 
sein HaL1pt in den geblumten Kopfpolster. Der Wirtin
entfuhr aber ein angstvoller Schrei. Nun war guter Rat
teuer. Der Entdec-kte hatte sich angesichts des bevor
stehenden leibhaftigen Ehegerichtes bereits seinem Schick
sal ergeben. Am Baldachin des Himmelbettes begannen die
furchtbarsten Visionen zu geistern. Doch anders die Wir
tin! Sie bewies, daß Frauen in solchen Situationen doch
die besseren Nerven haben. In Sekundenschnelle war
sie angekleidet. Dann turnte sie durch das Fenster über
ein Weinstaudengeländer an der Außenmauer des Hauses
vom ersten Stock nach unten. Auf Umwegen machte sie
sich an die noch immer mit beiden Fäusten an die
Schlafzimmertüre trommelnde Frau heran. Mit erkünstel
ter Entrüstung stellte sie die Frau ob ihres wilden Klop
fens zur Hede. Als sie von der verzweifelten Frau erfuhr,
c1�ß deren r.fonn in diesem Zitn.11er schlafen würde, sciüit
tel te die WirLn er�taunt ihren Kopf. Nun gut, so meinte
sie, wenn er wirklich da drinnen sei, so müßte er sich
�loch melden. Wenn nicht, cbnn sei ihm eben elwas
passiert. Außerdem könne sie sich erinnern, cla"ß sie vor

etwa einer Sti.:nde aus dem Zimmer ein schmerzhaftes
Stöhnen - genauso als würde jemand sterben - ver
nommen hätte. Und dann ließ die Wirtin als Draufgabe
ihre göttlichen Funken blitzen: Sie tippe auf Mord; ja,
ohne Zweifel, wenn sich der Mann nicht mehr melde,
dann müsse er - so flüsterte sie mit bleichen Lippen -
vergiftet oder sonst auf eine hinterhältige Art aus dem
Leben geschafft worden sein. Auch könne sie sich er
mnern, daß sie vor einer Stunde die Stimme einer frem
den Frau vernommen hätte. Bei diesen Nachrichten
hatte die betrogene · Gattin zu trommeln aufgehört.
Die im versperrten Zimmer herrschende Totenstille
schien die Vermutungen der kriminalistisch kom
binierenden Wirtin zu bestätigen. Zweifellos, nun glaubte
sie selber, daß ihr Mann bereits aus dem Leben -
noch dazu durch ein schändliches Verbrechen - ge
schieden sei. Am meisten erschütterte sie aber der Um
stand, daß ihr Mann im Bett der Sünde gestorben sei
und somit nicht in den Himmel einziehen, sondern im
Räucherinternat aller Ehebrecher schmoren werde. Was
hatte sie schon davon, wenn sie einst allein in den Him
mel käme und dort oben nicht gemeinsam mit ihrem
geliebten' Mann auf rosaroten und blauen Flügeln herum
flattern konnte? Nun packte sie das nackte Grauen! Mit

Neue Dienstrüume 

bezog der Gendarmerieposten Attersee am 1. November 1965

Gendarmerieunterkunft in Weyer an der Enns, Bezirk Steyr,
Oberösterreich, bezogen am 15. Dezember 1965, mituntergebracht

Raiffeisen- und Gebictsluanlrnnl,.:sse 
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einem Aufschrei räumte sie zur Erleichterung ihres nochimmer erstarrt im Himmelbett dünstenden Mannes ihreStellung. Dieser, der nicht mehr die Behendigkeit derWirtin besafS, hatte auf den Fluchtweg über das Weinstaudengeländer verzichten müssen. Nun aber war derWeg durch die Zimmertür frei. 
Während seine Gattin schreiend das Gasthaus verließ,um zum nächsten Fernsprecher zu laufen, wischte er -Rock und Beinkleider in der zitternden Hand - aus demZimmer. Durch eine Hintertür gelangte er in eine angrenzende Gartenlaube, wo er sich erschöpft verkrümelte.Inzwischen lö�te seine Gattin in einem nahegelegenenKaufgeschäft fernmündlich den falschen Mordalarm aus.Nun war aber auch die Wirtin, die ihre Rolle beim Weglocken der Gattin von der Zimmertür so wunderbar gespielt hatte, reif für einen doppelten Scharfen. 
Kurz darauf waren die Gendarmen am „Tatort" eingetroffen. Als sie das vermutliche Mordzimmer abgesuchthatten, ahnten sie dank ihrer guten Personalkenntnissebereits die Hintergründe des angeblichen Verbrechens. Sienahmen die Gastwirtin kurz entschlossen in die „Zange".Bedingt durch dle vorausgegangenen Aufregungen war sienicht mehr m der Lage, weiterhin Theater zu spielen.Mit niedergeschlagenen Augen weihte sie die Beamten indie „Mordgeschichte" ein. Daraufhin stöberten die Gendarmen in der nahen Gartenlaube noch schnell das verdatterte „Mordopfer" auf, um kurz darauf kopfschüttelndden „Tatort" zu verlassen. 

Soldatentaschenbuch 

Einführung in den österreichischen Wehrdienst. EinBehelf für Ausbildung, Unterricht und Einsatz mit staatsbürgerlichem und ethischem Teil. Redaktion: Werner Kunzenmann. 93. bis ll.5. Tausend, 408 Seiten, über 50 Illustrationen und Uebersichtstafeln, eine farbige Uniformtafelund Landkarte, 12 Kunstdruckbilder, Plastikeinband, 39 S,6,50 DM oder sfr. Erschienen in der Verlagsanstalt TyroliaGmbH, 6020 Innsbruck, Andreas-Hafer-Straße 4. 
Das Soldatentaschenbuch ist ein seit zehn Jahren erprobter Begleiter unserer Soldaten. Es stellt sich nunvöllig neu bearbeitet und in einem neuen, sehr geschmackvollen Kleid vor. In der deutlichen Dreigliederung -Vaterland Oesterreich, Der Dienst im Heer, Soldat undChrist - hat die Redaktion die wesentlichen und fürden Soldaten notwendigen Lebensbereiche des Staatsbürgerlichen, Militärischen und Ethischen angezielt. Unverkennbar ist das innerste und ganzheitliche Anliegen:der Mensch. 
Der Inhalt ist so vielfältig und umfassend, daß keinWunsch mehr offen bleibt. (Das Register allein zählt andie 400 Stichworte.) Das Taschenbuch enthält unter anderem Beiträge bzw. Kapitel i m  p o 1 i t i s c h e n T e  i 1: Abriß einer Oesterreich-Geschichte und österreichischenZeitgeschichte, eine kleine Staatsbürger�llnde, EFTA undEWG, Landesverteidigung und Neutralttat, Staatsvertragund Genfer Konvention; i m  m i l i t ä r i s c h e n  T e i l: praktische Tips zwischen Tagwache und Zapfenstreich, Organisation und Kampfverfahren, Militärische Laufbahnen,Dienstgradabzeichen, Allgemeine Dienstvorschriften undWehrgesetz in vollem Wortlaut, sozialrechtliche Bestimmungen usw.; i m  e t h i s c h-r e l i g i ö s e n  T e i l: Wehrdienst und Tölungsrecht, ein Kapitel über die Autorität,Leitlinien soldatischen Lebens, Apostolat und Seelsorge

im Heer usw.
Das Soldatentaschenbuch ist das unentbehrliche Handbuch für jeden einrückenden jungen Oesterreicher. Es istempfehlenswert auch für jeden, der sich über das Gefügeunseres Heeres Kenntnis verschaffen will. 
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Die Toten der Bundesgendormerie 
im Monat Jönner 1966 

Matthias Hamberger, 

geboren am 31. Juli 1894, Rayonsinspektor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Tirol, wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 9. Dezember 1965.
Januschka Franz, 

geboren am 22. Februar 1886, Gendarmeriebezirksinspektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Pinkafeld, wohnhaft in Pinkafeld, Burgenland, gestorbenam 2. Jänner 1966. 
Roth Johann, 

geboren am 4. Mai 1878, Gendarmerierayonsin.spektor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Eberstein, wohnhaft in St. Veit an der Glan, Kärnten, gestorben am5. Jänner 1966. 
Längle Josef, 

geboren am 5. April 1910, Gendarmerierevierinspektor,zuletzt Erhebungsabteilung des Landesgendarme.riekommandos in Salzburg, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 6. Jänner 1966. 
Makos Franz, 

geboren am 12. Februar 1892, Amtswart i. R., zuletzt Adjutantur des Landesgendarmeriekommandos in Klagenfurt, wohnhaft in Klagenfurt, gestorben am 9. Jänner 1966. 
· Spari Alois,

geboren am 21. November 1921 Gendarmerieravonsinspektor i. R., zuletzt Gend�rmerieposten Stainz,wohnhaft in Steinreib, Steiermark, gestorben am10. Jänner 1966. 
Bintcr Stefan, 

geboren am 24. Dezember 1891, Gendarmerierayonsinspektor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Dellach, wohnhaft in Dellach, Kärnten, gestorben am 13. Jänner 1966. 
Ottenbacher Josef, 

geboren am 15. März 1896, Gendarmerierayonsinspek
tor 1. R., zuletzt Gendarmerieposten Lebring, wohnhaft in Lebring, Steiermark, gestorben am 18. Jänner 1966. 

Dietz Lorenz, 

geboren am 2. Juni 1890, Gendarmerierayonsinspektor 1. R., zuletzt Gendarmerieposten Unterlamm,wohnhaft in Hohenbrugg Steiermark gestorben am20. Jänner 1966. ' 
Schatzl Jo1sef, 

g�bore_n am 3. Oktober 1922, Gendarmeriepatrouillenle1ter 1. R.'. zuletzt Ergänzungsabteilung des Landesgendarmenekommandos in Linz, wohnhaft in Schwanenstadt, gestorben am 20. Jänner 1966. 
Sucher Anton, 

geborei:- am 18. Februar 1890, Gendarmeriepatrouillenle1ter 1. R., zuletzt Gendarmerieposten Steindorf,wohnhaft in Steinbrücken Kärnten gestorben am23. Jänner 1966. ' '
Phi!ippitsch Norbert, 

geb�ren am 23. Mai 1912, Gendarmeriepatrouillenleiter 1. R., zuletzt Adjutantur des Landesgendarmeriekommandos in Klagenfurt, wohnhaft in Spittal an derDrau, gestorben am 24. Jänner 1966. 
Hitze! Karl, 

geboren am 25. September 1914, Gendarmerierayonsinspektor, zuletzt Landesgendarmeriekommando in Eisenstadt, wohnhaft in Eisenstadt, gestorben am28. Jänner 1966. 

Notzucht wor Irreführung 
Von Gend.-Patrouillenleiter JOHANN WRBKA, Gendarmerieposten Oed bei Amstetten 

Am 8. Juni 1960 erstattete die damals 17jährige. Landarbeiterin Christine am Gendarmerieposten die Anzeige, daß sie in den Abendstunden des Vortages am Heimweg von einem jungen, unbekannten Burschen angesprochenund in unsittlicher Weise belästigt worden sei. Das Mädchen konnte damals eine ziemlich genaue Personsbeschreibung abgeben, welche auch maßgeblich zur Ausforschung des Täters beigetragen hat. Bei den Erhebungen konnte weiter ermittelt werden,daß in letzter Zeit einer Vielzahl von jungen, großteilsschulpflichtigen Mädchen in der Umgebung von einem unbekannten Mann aufgelauert worden war und sie inunsittlicher Weise belästigt wurden. Der Unbekannte sprach die jungen Mädchen an, indemer sie um Auskunft fragte und dabei ein Stück begleitete.Plötzlich und blitzschnell griff er den Mädchen unter dasKleid und betastete sie am Geschlechtsteil. Wenn danndie Mädchen zu schreien anfingen, flüchtete der Unhold in den nahegelegenen Wald. Auf Grund der vorhandenen Personsbeschreibung konnteder Täter in der Person des 30jährigen Hilfsarbeiters
•:Xaver, welcher einschlägig vorbestraft war, ausgeforschtund verhaftet werden. Dem Xaver konnten insgesamt 13 unsittliche Belästigunc1en an jungen Mädchen, darunter drei Schändungen von�chulpflichtigen Kindern, nachgewiesen werden. Xaverwurde deshalb von einem Schöffensenat zu drei Jahren schweren, verschärften Kerker rechtskräftig verurteilt. Am 10. Juli 1963 erschien die inzwischen 20jährige Landarbeiterin Christine um 21.45 Uhr aberm_als in vollkommen desolatem Zustand am Gendarmerieposten und erstattete dem Tnspektionsbeamten die Anzeige, daß sie kurzvorher am Heimweg in einem Waldgrundstück von einem jungen, kräftigen. _aber völlig unbekannten Mann überfal

len und vergewaltigt worden sei. Wie das Mädchen angab, befand es sich am Heimwegvon einem Nachbaranwesen, wo es eine Besorgung erledigt und sich auch längere Zeit aufgehalten hatte. Umzirka 20.45 Uhr verließ es das Anwesen und ging auf 
einem Wiesenweg, welcher durch ein dichtes, kleines
Waldgrundstück führte, nach Hause. Als das Mädchen
das Waldstück betrat, kam ihm der besagte unbekannte
Bursche entgegen. Dieser warf, ohne viel zu sagen, die
Genannte zu Boden und vergewaltigte sie in der weiteren
Folge trotz heftil:(er Gegenwehr. Anschließend verschwand
der Unbekannte m das Innere des Waldstückes. 

Christine war am Tattage mit einem einfachen Kleid,
kurzer Sliphose un_d Büstenhalter bekleidet. Bei der Ver

�ewaltigung h�be 1hr der Täter ihre Sliphose wohl zer
�issen, aber mcht ausgezogen. 

Der Arzt, dem Christine zur Untersuchung kurz nachder Anzeigeerstatt.ung vorgeführt wurde, bestätigte mitgroßer Wahrscheinlichkeit, daß die Genannte vor kurzer
zeit einen Geschlechtsverkehr vollzogen hatte. Auch wies
sie kaum nennenswerte Verletzungsspuren am und im
Geschlechtsteil auf. 

Bei der anschließenden Besichtigung und Rekonstruktion
der Tat am Tatort konnte einwandfrei niedergedrücktes
Gras und i:nang_elhafte Schuhabdrücke gefunden und letz
tere teilweise siche'.gestellt werden. Von dem Kleid Chri
stines, welches bei de'. _ Gegenwehr ebenfalls zerrissen
worden war, konnten_ �m1ge Stoffteile gefunden werden. 

Christine lrnnnte bei ihrer Einvernahme nur eine wenig
verwertbare Personsbeschreibung geben. Trotzdem sofort
eine intensi_ve F_'ahndung eingeleitet wurde, konnten in
nächster Zeit keine Spuren oder Anhaltspunkte über den
Täter ermittelt werden. 

Bei dieser Fahndung wurde auch Xaver, welcher bereits
aus der Haft e�tlassen . war __ und in der Gegend einer rrere••elten Arbeit nachgmg, uberprüft. Er konnte aber
für �lie Tat.zeit ein einwandfreies Alibi erbringen -�md
schied auch auf Grund der Angaben Christines als Taler
aus. 

Etwa zwei Monate später erschien Christine wiederui:n
am Gendarmerieposten und erklärte aufgeregt, daß sie
als Folge des Ueberfalles schwanger geworden sei und das
Kind keinesfalls austragen wolle. Sie verlangte von dem

Beamten eine Bestätigung, aus der hervorgeht, daß dieseSchwangerschaft durch einen Notzuchtsüberfall hervorgerufen wurde. Auf die Frage, wozu sie eine solche Bestätigung benötige, erklärte sie, daß sie diese einem Arzt, dessen Namen sie nicht sagte, vorzeigen müsse, dannkönne dieser angeblich eine Schwangerschaftsunterbrechung durchführen. Nachdem Christine belehrt worden war, daß wederdas eine noch das andere möglich sei, verließ sie beinaheweinend den Gendarmerieposten. Nach weiteren Monaten kam zufällig der erhebende Gendarmeriebe2mte in das Anwesen, wo Christine beschäftigt war. Was ihm dort sogleich auffiel war, daßChristine kE.'inerlei Anzeichen einer SchwangerschaÜ aufwies. Bei den folgenden :vertraulichen Erhebungen konnte nun ermittelt werden, daß Christine mit dem Sohn einesApothekers seit Jahren intim befreundet war. Der Apotheker, welcher seinem Sohn eine Freundschaft mit Christine streng untersagt hatte, war der Meinung, daß sein Sohn die Beziehungen zu Christine abgebrochen habe. InWirklie:hkeit waren diese Beziehungen, wenn auch geheim,voll aufrecht. Dem Gendarmeriebeamten kam schließlich das Gerüchtzu Ohren, daß Christine vom Sohn des Apothekers geschwängert worden und der Notzuchtsüberfall nur eineErfindung gewesen sei. Da in jedem Gerücht ein Körnchen Wahrheit liegt,machte sich der Gendarmeriebeamte seine Gedanken. DerZufall wollte es, daß der Sohn des Apothekers mit seinem Pkw einen Unfall verschuldete und deshalb amGendarmerieposten einvernommen wurde. Nachdem diese Einvernahme abgeschlossen war, wagteder Gendarmeriebeamte ein Experiment und sagte demSohn des Apothekers auf den Kopf zu, daß die Schwangerschaft Christines von ihm herbeigeführt und der seinerzeit angegebene Ueberfall fingiert sei. Der Sohn des Apothekers legte in seiner vollkommenen Ueberraschungein lückenloses Geständnis ab. Zu seiner Rechtfertigunggab er an, daf., er aus Angst vor seinem Vater, der von einer Verbindung zwischen ihm und Christine nichts wissen wollte, diesen Ueberfall erfunden habe. Er warder Meinung, daß in einem solchen Fall eine Unterbrechung der Schwangerschaft möglich sei. Auf die Frage nach den näheren Umständen gaben beidean, daß die Schwangerschaft von einem pensionierten Arzt gegen Entgelt unterbrochen worden sei. Der ganze Fall fand vor dem Gericht seinen Abschluß,wo die drei Uebertreter des Gesetzes der Bestrafung zugeführt wurden. 

FEIERSTUNDE IM WINTERWALD 

Dunkle Gewänder, 

glitzernde Bänder, 

weiße Schleier 

zur Waldesfeier. 

Flirrende Nacht, 

Sternenpracht, 

Waldherrlichkeit 

im Silberkleid. 

Ernstes Schweigen, 

würdiges Neigen, 

ehrfürchtig stille 

in Abendkühle. 

OTTO JONKE 
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HAUS der REGEN- und LODENMODE! 

KLE.ppE.R 
Moderne Ballon- und Lodenmäntel für Damen und Herren 

Strickkleider, Trachtenkostüme, Bade- und Frei:z:eitkleidung 

Sal:z:burger Jacken, Pullover in reichster Auswahl (für Damen und Herren) 

leichte Aquastop-Mäntel und Pelerinen sowie den millionenfach bewährten Kleppermantel 

Umhang, Beinlinge, Kapu:z:en usw. 

Boote Klepper-Haus, Wien 1, Burgring 3 Z e I t e 

SCHLAFZIMMER/ WOHNZIMMER 

KLEIN- UND POLSTERMÖBEL 

KÜCHEN / EINBAUKÜCHEN 

M ·o· B E L HAU S 

dJ:111:rum 
Günstige Teilzahlungsmöglichkeiten! 

BEHÖRDL. 
KONZESS. 

AUTO 
RETTUNG, HILFE, BERBUNB 

TOMAN & eo. 

Tel. 656541 
IV., PRINZ-EUGEN-STR. 30 
Tag-, Nacht-, Sonn- und 

Feiertagsdienst 
Verladungen mit modern
sten Kränen von 1 - 70 t 

URBANE K der

PREISSCHRECK 
von Elektro und Möbel
Elektrogeschäft: Wien XII, Eichenstraße 66.
Möbelgroßvertrieb: Wien XVI, Thaliastraße
Nr. 34. Große Küchenmöbelschau
52 Zeitungen berichteten über Urbaneks
billiges Verkaufssystem. 70 Millionen Schil
ling Jahresumsatz beweisen unsere Lei
stungsfähigkeit
Polizei-, Gendarmerie-, Zoll-, Straßenbahn
bedienstete usw. zählen großteils zu unseren
Kunden 

Möchten Sie weniger Lohn- bzw. Einkommen-

steuer zahlen? 

Möchten Sie billiges Baugeld zum 

Hausba·u, · Hauskauf, Kauf eines Baugrundes oder 

INNSBRUCK, PEMBAUERSTRASSE 14 und 
PRADLER STRASSE 3 - 6, VALIERGASSE 22 

l'ührendes Spezialhaus lür den Herrn
Wien lli, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 73 44 20, 73 61 25

einer 

Leading Men's 

wear store 

Tout pour
Monsieur
Reichhaltige
Auswahl in orig.
englischen
Stoffen

\Mi!lii;;,.----. Erstklassig
,- geschulte Kräfte

in unserer
i--.--.i----- Maßabteilung
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